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                   STABILITÄT. Das flexible Innere des Bambus wird durch seine harte Schale 

geschützt. Auch die ÄVWL hat sich in solch einer noch nie da gewesenen

                         Kapitalmarktkrise als robuster, sicherer Partner für ihre Mitglieder bewährt.
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folgenden Jahre. Es habe bis zum Jahr 2006 gedauert, bis die 
gesamte Unterdeckung, die aus der ersten Sterbetafel 1997 
entstanden war, beglichen gewesen sei. Allerdings konnten 
die so eingesetzten Überschüsse der versicherungsmathe-
matischen Bilanz nicht noch einmal für Erhöhungen von 
Renten und Rentenanwartschaften verwendet werden.

Doch sei das Thema damit nicht zu Ende gewesen. Be-
reits ein paar Jahre nach Einführung der neuen Sterbetafel 
im Jahr 1997 stellten die Versicherungsmathematiker bei 
der jährlichen Überprüfung der Sterbewahrscheinlichkeiten 
fest, dass die Annahmen in dieser Sterbetafel abermals zu 
kurz gegriffen waren. Es musste eine neue Sterbetafel in 
Auftrag gegeben werden, die im Jahr 2007 vorlag. Erneut 
habe die Sterbetafel eine gravierende Verlängerung der 
Lebenserwartung für Freiberufler ausgewiesen, die der ÄVWL 
ein zweites Mal eine Unterdeckung von rund acht Prozent 
der Deckungsrückstellung „bescherte“. 

Um vereinzelten Argumenten entgegenzutreten, die 
Sterbetafel sei für Ärzte nicht repräsentativ, betonte Dr. 
Kloos, dass mehr als die Hälfte der statistischen Daten für 
die neue Sterbetafel von ärztlichen Versorgungswerken zur 
Verfügung gestellt worden seien. Gerade deshalb hätten die 
Ärztinnen und Ärzte entscheidend zur Längerlebigkeit, die 
nunmehr rund vier Jahre über der Lebenserwartung der 
Bevölkerung in Deutschland liege, beigetragen.

Anders als 1997 sei jedoch diesmal nicht zu erwarten ge-
wesen, dass die Unterdeckung durch hohe Renditen schnell 
abgetragen werden könnte. So sei nur die Lösung geblieben, 
durch geeignete Maßnahmen das Defizit sofort zu tilgen. Eine 
dieser Maßnahme sei das stufenweise Hinausschieben der 
Regelaltersgrenze vom 65. auf das 67. Lebensjahr gewesen. 
Dieser Schritt sei inzwischen von fast allen ärztlichen Ver-
sorgungswerken nachvollzogen worden. Gerade in Zeiten 
einer steigenden Lebenserwartung bedeute dies einen sinn-
vollen Schritt, um das Verhältnis zwischen Beitragszah-
lungsdauer und Rentenbezugsdauer wieder in ein akzepta-
bles Verhältnis zueinander zu bringen. Dr. Kloos verwies in 
diesem Zusammenhang auf die Publikationen der ÄVWL, die 
ausführlich die einzelnen Maßnahmen dargestellt hatten.

Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
hat alle Herausforderungen gut bewältigt
Bericht über die Kammerversammlung vom 19.09.2009

„Die ÄVWL ist ein stabiler und sicherer Partner für Ihre Al-
tersvorsorge und die Beiträge sind gut und rentabel ange-
legt.“ Dies war das Resümee, das Dr. Kloos, der Vorsitzende 

des Verwaltungsausschusses der ÄVWL, vor den Mitglie-
dern, der Kammerversammlung zog, die sich am 19.09.2009 
zu ihrer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode versam-
melt hatten. Das Hauptthema der Kammerversammlung 
waren der Jahresabschluss und die Bilanz der ÄVWL für das 
Jahr 2008.

Dr. Kloos ging in seiner Rede vor den Delegierten jedoch 
nicht nur auf das vergangene Geschäftsjahr, sondern auf die 
gesamte zurückliegende Legislaturperiode ein. Er führte aus, 
dass wohl in keiner Phase zuvor seit der Gründung der Ärzte-
versorgung im Jahr 1960 die Herausforderungen so hoch 
waren wie in den letzten Jahren. Zwei Hauptthemen hätten 
die Gremien der ÄVWL insbesondere beschäftigt: Zum einen 
die rasante Entwicklung der Längerlebigkeit und zum ande-
ren die Finanz- und Wirtschaftskrise, die im abgelaufenen 
Geschäftsjahr ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden habe.

Alle Belastungen der neuen Sterbetafel
sind ausgeglichen

Zunächst ging Dr. Kloos auf die Entwicklung der Längerlebig-
keit ein, die schon öfter ein zentrales Thema bei der Kam-
merversammlung gewesen sei. Die erste Sterbetafel für 
freie Berufe im Jahr 1997 habe im Ergebnis gezeigt, dass die 
Freiberufler eine deutlich längere Lebenserwartung haben 
als der Durchschnitt der Bevölkerung. Dies sei eine Überra-
schung gewesen, mit der niemand gerechnet habe. Die Folge 
davon sei gewesen, dass die vorhandene Deckungsrückstel-
lung nicht ausreichte, um die finanziellen Konsequenzen aus 
der Längerlebigkeit abzudecken. Der Versicherungsmathe-
matiker errechnete damals eine erhebliche Unterdeckung 
in Höhe von rund elf Prozent der gesamten Deckungsrück-
stellung. Die Begleichung der Unterdeckung erfolgte nicht 
durch Kürzung von Renten und Rentenanwartschaften, son-
dern im Wesentlichen durch die Renditeüberschüsse der 
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Positive Vermögensrendite in Höhe von 1,77 Prozent 
ohne bilanzielle Bewertungshilfen

Anschließend ging Dr. Kloos auf die Finanz- und Wirtschafts-
krise ein, die insbesondere im vergangenen Jahr alle Ak-
teure in Atem gehalten habe. In einer vorher nicht vorstell-
baren Geschwindigkeit seien weltweit an allen wichtigen 
Märkten die Kurse dramatisch eingebrochen. Obwohl die 
Krise mit den sogenannten Subprime-Darlehen in den USA 
ihren Ausgang genommen habe, seien auch europäische 
und deutsche Banken in erhebliche Schwierigkeiten gera-
ten. Die Insolvenz der Lehman-Bank habe die Krise noch-
mals beschleunigt und auch deutsche Banken erhielt der 
Staat nur durch massive Zuschüsse am Leben. 

Glücklicherweise, so Dr. Kloos, habe die Ärzteversor-
gung die ersten Anzeichen der Krise richtig gedeutet und 
bereits Mitte 2007 begonnen, das Anlagevermögen umzu-
schichten. Die Aktienbestände seien reduziert und die Anla-
ge in festverzinsliche Wertpapiere erhöht worden. Bis zum 
Ende des Jahres 2008 habe man das Risiko der Aktienanla-
ge fast vollständig neutralisieren können. Die im Geschäfts-
jahr erzielte Nettorendite in Höhe von 1,77 Prozent habe 
angesichts der schwierigen Situation eine besondere Quali-
tät, dies vor allem auch deshalb, weil dieses Ergebnis ohne 
Bilanzierungshilfen erzielt worden sei. Dr. Kloos hob beson-
ders hervor, dass die ÄVWL in den letzten 15 Jahren trotz der 

„Technologieblase“ von 2000 – 2002, trotz des 11. September 
2001 und nun trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise eine 
durchschnittliche Kapitalrendite von 5,1 Prozent p. a. mit 
den Geldern der Mitglieder erwirtschaften konnte.

Awards beweisen, die Kapitalanlage
ist auf dem richtigen Weg 

Dr. Kloos berichtete ferner von den Awards, mit denen die 
Kapitalanlagepolitik der Ärzteversorgung in den letzten 
Jahren ausgezeichnet wurde. Ein Höhepunkt sei sicherlich 
der diesjährige IPE-RealEstate Award gewesen, aus dem 
die ÄVWL als der große Gewinner hervorgegangen sei. Die 

ÄVWL erhielt drei Preise, nämlich als bester europäischer 
Immobilien-Investor, als bester großer institutioneller Im-
mobilien-Investor und als bester Immobilien-Investor für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Preise bewie-
sen, dass das Versorgungswerk mit der Kapitalanlage auf 
dem richtigen Weg sei. Gleichzeitig seien die Awards aber 
Ansporn, die Kapitalanlage weiter zu optimieren und die 
Rendite weiter zu erhöhen und abzusichern. Die Finanz-
märkte seien schnelllebig, und die Akteure müssen jeder-
zeit in der Lage sein, umzusteuern.

Als besonderes „Highlight“ bezeichnete Dr. Kloos den 
Gewinn des MIPIM-Awards durch das Kranhaus1 in Köln. 
Dieser Award sei so etwas wie der „Oscar“ der Immobilien-
branche, wobei die Fachbesucher der internationalen Im-
mobilienmesse in Cannes selbst und keine Jury über den 
Gewinner entscheiden würden.

Die Awards seien auch für die Mitglieder von Vorteil, si-
gnalisieren sie doch eine sichere und wettbewerbsfähige 
Anlage der eingezahlten Beiträge.

Kooperationen setzen Synergieeffekte frei

Dr. Kloos führte weiter aus, dass Kooperationen mit ande-
ren Versorgungswerken und institutionellen Investoren in 
der nun abgelaufenen Legislaturperiode ein wichtiges The-
ma für die ÄVWL gewesen sei. So habe man eine Kooperati-
on mit der Zahnärzteversorgung Westfalen-Lippe über eine 
gemeinsame Investition in den Timber-Waldfonds vereinba-
ren können. Dies sei ein Ergebnis der „Münsteraner Runde“, 
die von ihm selbst, so Dr. Kloos, ins Leben gerufen wurde 
und an der die Präsidenten, die Vorsitzenden der Ausschüs-
se sowie die Geschäftsführer der in Münster ansässigen 
medizinischen Versorgungswerke teilnehmen. 

Eine großartige Sache stelle auch der Geschäftsbesor-
gungsvertrag dar, den die ÄVWL mit dem Versorgungswerk 
des Landtages in NRW für den Bereich der Kapitalanlage 
abgeschlossen habe. Nach rund drei Jahren der gemein-
samen Arbeit könne man mit Überzeugung sagen, dass sich 
die Kooperation gut entwickele.
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Auch die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit in Sa-
chen Kapitalanlage mit der Ärzteversorgung Land Branden-
burg, die seit deren Gründung im Jahr 1992 bestehe, habe man 
in dieser Legislaturperiode weiterhin erfolgreich fortgesetzt.

Dr. Kloos betonte, dass Kooperationen Kosten reduzier-
ten, Synergieeffekte freisetzten und Chancen böten, die ein 
Partner allein vielleicht nicht wahrnehmen könne.

Hohe Beitragsproduktivität zeigt
das Vertrauen der Mitglieder

Sehr zufrieden äußerte sich Dr. Kloos zur Beitragsentwick-
lung. An der durchschnittlichen jährlichen Steigerung des 
Beitrages pro Mitglied von über zwei Prozent in den letzten 
Jahren könne man erkennen, dass die Mitglieder ein hohes 
Vertrauen in die ÄVWL haben. Auch nehme die Zahl der Mit-
glieder, die ihre Beitragszahlungen freiwillig aufstocken 
und noch zusätzlich in die Freiwillige Zusatzversorgung ein-
zahlen würden, beständig zu.

Sicherlich spiele bei der Beitragsentwicklung auch das 
Alterseinkünftegesetz eine gewisse Rolle, das Anfang 2005 
in Kraft getreten sei und die Rentenbesteuerung auf völlig 
neue Grundlagen gestellt habe. Die Rentenbesteuerung sei 
auf eine nachgelagerte Besteuerung umgestellt worden. 
Dies bedeute, dass auf der einen Seite die Besteuerung der 
Renten erhöht und auf der anderen Seite die Aufwendungen 
für die Altersvorsorge steuerlich begünstigt wurden. Die 
berufsständischen Versorgungswerke hätten politisch durch 
das Alterseinkünftegesetz einen großen Schritt nach vorne 
gemacht, denn zum ersten Mal sei gesetzlich verankert 
worden, dass sie gleichberechtigt neben der gesetzlichen 
Rentenversicherung zur ersten Säule der Altersvorsorge in 
Deutschland gehören. Somit würden die Beitragszahlungen, 
die an die ÄVWL geleistet werden, bis zu 20.000 Euro für Le-
dige und 40.000 Euro für Verheiratete steuerlich gefördert. 
Allerdings erfolge die Steuerersparnis schrittweise, im Jahr 
2009 könnten 68 Prozent der nachgewiesenen Einzahlungen 
steuerlich Anerkennung finden. Dieser Prozentsatz erhöhe 
sich Jahr für Jahr um zwei Prozentpunkte.

Freiwillige Beitragszahlungen können 
„Rentenlücke“ schließen

Dr. Kloos riet allen Mitgliedern, die Beitragsmöglichkeiten 
innerhalb der ÄVWL auszuschöpfen. So könnten die Pflicht-
beiträge in der Grundversorgung bis zur Höchstabgabe frei-
willig aufgestockt werden. Wem diese Zuzahlungsmöglich-
keit noch nicht ausreiche, könne weitere Einzahlungen in die 
Freiwillige Zusatzversorgung leisten. Besonders jüngere 
Mitglieder fühlten sich oftmals nicht angesprochen, wenn 
ihnen die freiwillige Mehrzahlung von Beiträgen angeraten 
werde. Aber gerade die jüngeren Mitglieder seien von der 
höheren Besteuerung der Renten am stärksten betroffen, 
denn sie müssten ihre Rente, die sie später von der ÄVWL 
erhalten, mit einem hohen Prozentsatz oder sogar zu 100 
Prozent versteuern. Oftmals werde auch, so Dr. Kloos, die 
Langfristigkeit der Altersvorsorge unterschätzt. Je früher 
man mit der Einzahlung von zusätzlichen Beiträgen beginne, 
desto höher sei letztendlich die Rentensteigerung. Wenn 
das 50. Lebensjahr erst überschritten sei, müsse man sehr 
viel mehr Aufwand betreiben, um noch eine akzeptable Ren-
tensteigerung zu erreichen.

Die ÄVWL zahlt hohe Altersrenten

Dr. Kloos ging außerdem auf die Höhe der Renten ein, die von 
der ÄVWL gezahlt würden. Er bat darum, nicht nur auf die Er-
höhung der Renten und Rentenanwartschaft zu schauen, 
sondern der tatsächlichen Höhe der ausgezahlten Renten eine 
besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die durch-
schnittliche Rentenhöhe bei den Altersrenten betrage bei den 
Altersrentnerinnen und Altersrentnern, die die Regel alters-
rente in Anspruch genommen haben, rund 2.750 Euro monat-
lich. Bei den im Jahr 2008 erstmals gezahlten Regelalters-
renten belaufe sich die durchschnittliche Höhe sogar auf 
2.915 Euro monatlich. Vergleiche man diese Rente, so könne 
sich die Höhe der Rente bundesweit sicherlich sehen lassen.

Zum Abschluss seines Vortrages ging Dr. Kloos noch auf 
die veränderte Organisationsstruktur der ÄVWL ein und 
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erklärte, dass Dr. Kretschmer, bisher Geschäftsführer für 
den Bereich Kapitalanlage, im Januar dieses Jahres vom 
Vorstand der Ärztekammer Westfalen-Lippe zum Haupt-
geschäftsführer bestellt wurde.

Er dankte abschließend allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die intensiv an dem guten Ergebnis mitgearbeitet 
haben.

Schwere Finanzkrise führte zu 
„ausgetrockneten“ Kapitalmärkten

Der Hauptgeschäftsführer der ÄVWL, Dr. Kretschmer, 
knüpfte mit seinem Vortrag an die Rede von Dr. Kloos an und 
zeigte eindrucksvoll auf, dass die Finanzmärkte und die 
Staatengemeinschaft im Jahr 2008 in die tiefste Finanz- und 
Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg „abgestürzt“ 
seien. Aus Sicht der Kapitalanlage hätten sich im ver-
gangenen Jahr dramatische Ereignisse abgespielt. Auf-
grund der zahlreichen Existenz bedrohenden Schieflagen 
im Bankensektor sei es zu einem gegenseitigen Vertrauens-
verlust der einzelnen Banken gekommen, der schließlich 
zur Illiquidität, also der Nichthandelbarkeit einer Vielzahl 
von Wertpapieren, auf den weltweiten Finanz- und Kapital-
märkten geführt habe. Grundsolide Märkte, wie beispiels-
weise der Pfandbriefmarkt, seien zeitweise zum Erliegen 
gekommen. Um die schlimmsten Folgen der Krise abzu-
dämpfen, seien die Regierungen gezwungen gewesen, Kon-
junkturpakete und Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft 
und für das Bankensystem in historisch noch nie da gewe-
sener Größenordnung zu beschließen. Dies habe zu extrem 
hohen Sonderbelastungen für die ohnehin angespannten 
Staatshaushalte geführt. So habe sich die Gesamtverschul-
dung der USA auf mehr als das Dreieinhalbfache des jähr-
lichen Sozialproduktes erhöht. 

Das Börsenjahr 2008 sei im negativen Sinne ein Ausnah-
mejahr gewesen und nur zu vergleichen mit den Zeiten der 
großen Weltwirtschaftskrise im Jahr 1931. Allein bei den 
deutschen Aktien sei ein Börsenwert von 540 Milliarden Eu-
ro vernichtet worden, weltweit hätten sich an den Börsen 

insgesamt 13 Billionen Euro „in Luft aufgelöst“. Die daraus 
resultierenden Vermögensverluste beträfen praktisch je-
den, von Bill Gates bis hin zum Kleinanleger, und würden die 
zukünftigen Konsummöglichkeiten der Bürger dauerhaft 
belasten.

In der Krise gibt es auch Chancen

Aber so wie jede Krise zunächst als Gefahr wahrgenommen 
werde, so entstünden daraus auch Chancen, wenn die rich-
tigen Schlüsse gezogen und die erforderlichen Anpassungs-
prozesse rechtzeitig eingeleitet würden. Krisen seien immer 
auch als Grundstein für den nächsten Aufschwung zu sehen. 
Betrachte man die Entwicklung der Aktienkurse, so könne 
man feststellen, dass die zurückliegenden zehn Jahre für 
die Anleger keine positive Rendite gebracht hätten. Dies be-
deute jedoch nicht, dass man sich von der Aktienanlage ab-
wenden solle, denn langfristig betrachtet ergebe sich nach 
wie vor eine Überlegenheit der Aktie gegenüber Anleihen 
und dem Geldmarkt.

Die ÄVWL hat aus der Technologieblase 
von 2000 bis 2002 gelernt

Zudem stellte Dr. Kretschmer heraus, dass die Ärzteversor-
gung Westfalen-Lippe aus dem Platzen der Technologie-
blase und der damit einhergehenden Baisse in den Jahren 
2000–2002 gelernt habe. Während damals noch ein Rück-
gang bei der Performance hinzunehmen war, konnte im 
Rahmen des aktuellen Crashszenarios das Vermögensni-
veau aufrechterhalten werden. Die nach dem Jahr 2002 ein-
geleiteten Maßnahmen hätten somit deutliche Früchte ge-
tragen. Die langfristige Kapitalrendite der ÄVWL, über einen 
Zeitraum von 15 Jahren gerechnet, liege im Durchschnitt bei 
5,1 Prozent p.a. und somit deutlich über dem Rechnungs-
zins von vier Prozent p.a. Noch etwas sei bemerkenswert, 
denn es habe Unterschiede gegeben bei der Rendite der 
Spezialfonds einerseits und der Rendite des Direktbe-

DR. RER. POL. ANDREAS KRETSCHMER

Hauptgeschäftsführer
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standes und der anderen Kapitalanlagen andererseits. 
Während die von externen Fondsmanagern verwalteten 
Spezialfonds den Rechnungszins mit einem Durchschnitts-
ergebnis von 4,1 Prozent p.a. im 15-Jahres-Zeitraum nur 
knapp übertroffen hätten, konnten die Direktanlagen und 
anderen Kapitalanlagen 5,7 Prozent p.a. erzielen. Dies zeige, 
dass die in Eigenregie gemanagten Anlagen erheblich bes-
ser abschneiden konnten, als Anlagen in den Spezialfonds. 
Auch daraus habe man Konsequenzen gezogen, indem 
große finanzielle Mittel aus den fremdverwalteten Fonds 
herausgenommen und in die Eigenanlage überführt wor-
den seien.

Dr. Kretschmer zeigte sich erfreut darüber, dass das Ver-
trauen der Mitglieder in die ÄVWL und in die Kapitalanlage 
sehr hoch sei. Dies zeige sich unter anderem an den Teilneh-
merzahlen zur Freiwilligen Zusatzversorgung. Diese seien in 
den letzten Jahren enorm gestiegen. Die ÄVWL werde als sta-
biler und sicherer Partner der Altersversorgung wahrge-
nommen. In der Krise habe man Stärke bewiesen und eine 
positive Nettorendite in Höhe von 1,77 Prozent erzielt, ohne 
dabei Bilanzierungshilfen in Anspruch genommen zu haben, 
während andere institutionelle Investoren, wie z.B. renom-
mierte Stiftungsvermögen amerikanischer Universitäten, zum 
Teil zweistellige prozentuale Verluste verkraften mussten.

Die ÄVWL ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt

Dr. Kretschmer erläuterte, dass die ÄVWL frühzeitig auf die 
sich abzeichnende Finanzkrise reagiert habe. Bereits seit 
Mitte 2007 sei die Aktienquote auf nunmehr rund 6,5 Prozent 
der gesamten Kapitalanlagen gesenkt worden. Parallel da-
zu habe man den Renteneigenbestand kontinuierlich ausge-
baut, wobei vorwiegend in quasi staatsgarantierte Unter-
nehmensanleihen von Emittenten wie z.B. Daimler und 
Deutsche Telekom investiert worden sei. Dies habe zum einen 
den positiven Effekt gehabt, dass die Nominalverzinsung im 
Bestand der ÄVWL auf durchschnittlich 5,4 Prozent gestie-
gen sei, und zum anderen, dass man an der seit März 2009 
einsetzenden Erholung der Märkte in diesem Segment par-

tizipieren konnte. In diesem Zusammenhang resümierte Dr. 
Kretschmer die grundsätzlich konservative Anlagestrategie 
der Ärzteversorgung, die auf den drei stabilen Säulen Im-
mobilien, Darlehen und Renteneigenbestand basiere. So 
betrage der Anteil des Anlagesegments Immobilien und des 
Anlagesegments Darlehen je ca. 20 Prozent und der Anteil 
des Segments Renteneigenbestand rund 30 Prozent des ge-
samten Vermögens. Diese Anlagearten sicherten stabile 
und zuverlässige Erträge. Die restlichen 30 Prozent des An-
lagevermögens seien Investments mit höherem Ertrags- 
und somit auch Risikoprofil. Dr. Kretschmer machte deut-
lich, dass es ohne die Übernahme von Risiko bei der Kapital-
anlage in naher Zukunft auch künftig nicht möglich sein 
werde, den Rechnungszins von vier Prozent zu erzielen, da 
die Renditen risikoloser 10-jähriger Staatsanleihen zurzeit 
bei nur rund 3,3 Prozent und somit deutlich unter dem Rech-
nungszins lägen. Das Immobiliensegment habe die Erwar-
tungen voll erfüllt. Vor dem Hintergrund von dramatisch 
einbrechenden Hauspreisindices in den USA, England und 
Spanien habe die Anlage in Immobilien in 2008 mit 4,22 Pro-
zent ein Ergebnis über dem Rechnungszins erzielen können. 
Verschiebungen zwischen den einzelnen Anlagesegmenten 
zeichneten sich im Darlehensgeschäft ab. Die Quote von 20 
Prozent könne mittelfristig nicht aufrechterhalten werden, 
weil das Darlehensgeschäft aufgrund der starken Konkur-
renz von Direktbanken und Internetbanken zurzeit praktisch 
keine Zugänge mehr verzeichnen würde. Die ÄVWL werde 
sich aufgrund der geringen Margen nicht auf einen Wett-
bewerb mit den genannten Anbietern einlassen.

In seinem Ausblick äußerte Dr. Kretschmer die Befürch-
tung, dass die konjunkturelle Erholung nicht so glatt vor 
sich gehen dürfte, wie einige volkswirtschaftliche Frühindi-
katoren dies momentan erscheinen ließen. Die positiven Sig-
nale der Frühindikatoren müssten sich erst nachhaltig in 
den realwirtschaftlichen Größen niederschlagen, was noch 
nicht der Fall sei. Auch dürfe man nicht außer Acht lassen, 
dass beträchtliche kurz- und mittelfristige Risiken wie bei-
spielsweise die hohe Staatsverschuldung, eine steigende 
Inflation, zunehmende Arbeitslosigkeit, eine mögliche Kredit-
klemme oder potenzielle weitere Bankenpleiten das Zu-

VERSORGUNGSBRIEF

AUSGABE 23 / NOVEMBER 2009
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kunftsszenario belasten würden. Langfristig sei sicherlich 
der steigende Altersquotient in der Gesamtbevölkerung und 
die daraus resultierenden Unterdeckungen in den gesetz-
lichen Sozialsystemen eine zusätzliche Belastung für die 
Staatshaushalte.

Dr. Kretschmer hob abschließend hervor, dass die ÄVWL 
für die Zukunft gut aufgestellt sei. Das Jahr 2009 habe man 
zum Aufbau von Risikokapital genutzt, sodass eine deutlich 
positive Nettorendite zu erwarten sei. Die ÄVWL sei gut 
positioniert, um künftige Chancen flexibel ergreifen zu können.

Der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, Karl-Heinz 

Müller, berichtete über die Tätigkeit des Aufsichtsaus-
schusses im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Ausschuss 
sei seinen satzungsgemäßen Aufgaben, insbesondere der 
Überwachung der Geschäftstätigkeit des Verwaltungsaus-
schusses, ordnungsgemäß nachgekommen.

Auch Müller ging nochmals auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise ein und betonte, dass der Aufsichtsausschuss 
stets in die Entscheidungen über die Kapitalanlage invol-
viert gewesen sei. Der Aufsichtsausschuss stelle die Richt-
linien der Kapitalanlage auf und achte darauf, dass diese 
auch eingehalten würden. Außerdem berichte das Control-
ling in jeder Sitzung umfassend über die aktuelle Risiko-
situation der Kapitalanlage. 

Kodex über ethische Investments ist in Arbeit

Müller ging ferner auf die geplante Corporate Governance-
Regelung ein, mit der sich der Ausschuss befasse. In dieses 
Regelwerk solle auch ein Kodex über ethische Investments 
aufgenommen werden, doch stoße dies bei der Umsetzung 
auf praktische Schwierigkeiten. So sei es beispielsweise mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden, Geschäftsaktivi-
täten im Zusammenhang mit der Waffen- und Rüstungsin-
dustrie zu identifizieren, da diese sich meist hinter einem 
komplexen Firmengeflecht verbergen. Außerdem könne 
das Versorgungswerk in einer passiven Anlagestrategie 
dann auch in keine Indices mehr investieren, da in jedem 

Börsenindex Firmen enthalten seien, die, zumindest in Teil-
bereichen, für die Waffenindustrie tätig seien. Müller versi-
cherte, dass dort, wo Verstöße gegen den Kodex erkennbar 
seien, von den Investments Abstand genommen werde. So 
habe die ÄVWL in der Vergangenheit eine Investition in New 
York abgelehnt, die unter sozialen Aspekten problematisch 
gewesen sei. Er versicherte, dass sich die ÄVWL für ethische 
Investments interessiere, was darin zum Ausdruck komme, 
dass sich die Gremien mit einem Engagement in Mikrokre-
dite an Kleinstunternehmer befassten. Diese Kleinstunter-
nehmer würden aufgrund ihrer geringen Größe von keiner 
Bank einen Kredit erhalten. Für ein solches Investment 
würde die ÄVWL auch einen Abschlag bei der Rendite in Kauf 
nehmen.

Das Finanzierungssystem der ÄVWL ist dem reinen 
Umlageverfahren überlegen

Müller ging danach ausführlich auf das Finanzierungssys-
tem der Ärzteversorgung ein. Die Grundlage des Finanzie-
rungssystems bilde ein Mischsystem aus einem reinen Ka-
pitaldeckungsverfahren und einem Umlageverfahren. Der 
Kapitaldeckungsanteil sei bei der ÄVWL jedoch mit rund 80 
Prozent sehr hoch. Zwar habe während der Finanzkrise das 
Umlageverfahren, so wie es von der gesetzlichen Renten-
versicherung praktiziert werde, eine Renaissance gefeiert, 
ein kapitalgedecktes Verfahren besitze allerdings gegen-
über dem Umlageverfahren deutliche Vorteile. Dies gelte 
insbesondere für die Zeit der massiven Staatsinterventionen 
im Zuge der laufenden Finanzkrise, was mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu erhöhten Inflationsraten führen werde. Eine 
Belastung des kapitalgedeckten Systems entstehe nämlich 
nicht in Zeiten höherer Inflationsraten und höherer Kapital-
marktzinsen, sondern in Zeiten von Deflation. Hier würden 
die erzielbaren Renditen sinken und der Rechnungszins von 
vier Prozent wäre unerreichbar. Diese Situation werde aber 
höchstwahrscheinlich, zumindest langfristig, nicht eintreten, 
denn die Staatsinterventionen würden eher auf höhere Infla-
tionsraten hindeuten.

„Banken mussten vom Staat massiv gestützt und 

teilweise sogar verstaatlicht werden – vor einem Jahr 

wäre dieses Szenario noch undenkbar gewesen.“
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Im versicherungsmathematischen Gutachten würden 
außer dem die biometrischen Grundlagen wie Sterblichkeit 
und Invalidität im Voraus eingesetzt und jährlich durch den 
Versicherungsmathematiker überprüft. So könne bei Ab-
weichungen sehr schnell gegengesteuert werden. Dazu sei 
ein kapitalgedecktes System wesentlich besser in der Lage 
als andere Finanzierungssysteme. Ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil eines weitgehend kapitalgedeckten Systems 
sei ferner, dass durch die Vermögensanlage Zinsen und 
Zinses zinsen entstehen, die es erlaubten, die Rentenzusa-
gen zu steigern bzw. auf hohem Niveau stabil zu halten.
Das Finanzierungssystem der ÄVWL mit dem Hauptbe-
standteil Kapitaldeckung und einem kleinen Anteil Umlage 
kombiniere die Vorteile beider Finanzierungssysteme. Die 
ÄVWL habe Spielräume, so Müller, die sie im letzten Jahr 
nicht antasten musste. Er sei dankbar für dieses Finanzie-
rungssystem, das bewiesen habe, dass es auch in unru-
higeren Zeiten auf stabilen Beinen stehe.

Kindererziehungszeiten für Mitglieder
und Rentenbezieher der ÄVWL in gesetzlicher 
Rentenversicherung

Ein Thema, das die ÄVWL in der Vergangenheit immer wieder 
begleitet habe, so Müller, sei die Anerkennung von Kinder-
erziehungszeiten. Darüber habe er auch des Öfteren vor der 
Kammerversammlung berichtet. Heute könne er über eine 
erfreuliche Entwicklung informieren. Er erinnerte daran, 
dass das Bundessozialgericht schon vor über einem Jahr die 
gesetzliche Rentenversicherung verurteilt habe, auch für 
Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen Kin-
dererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
anzuerkennen. Voraussetzung dafür sei gewesen, dass das 
berufsständische Versorgungswerk keine der gesetzlichen 
Rentenversicherung vergleichbare Leistung für Kinderer-
ziehung biete. Die Richter äußerten in dem Urteil auch Ver-
ständnis dafür, dass kein Versorgungswerk eine Regelung 
wie die gesetzliche Rentenversicherung in ihren Satzungen 
verankert habe, denn sie würden anders als die gesetzliche 
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Rentenversicherung keine Leistung vom Staat erhalten. 
Nachdem die gesetzliche Rentenversicherung dieses Urteil 
anerkannt hatte, konnten die Mitglieder berufsständischer 
Versorgungswerke einen Antrag bei der Rentenversiche-
rung auf Anerkennung der Kindererziehungszeiten stellen. 
Die ÄVWL habe darüber in ihrem letzten Versorgungsbrief 
2008 ausführlich berichtet.

Inzwischen habe der Gesetzgeber diesen Sachverhalt ge-
setzlich geregelt. Danach haben nun alle Mitglieder berufs-
ständischer Versorgungseinrichtungen einen Anspruch auf 
Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Da die Satzung der ÄVWL keine 
adäquate Leistung bei Kindererziehung wie die gesetzliche 
Rentenversicherung anbiete, könnten alle Mitglieder, die 
Kinder erzogen haben, diese bei der gesetzlichen Renten-
versicherung vormerken lassen. Für Kinder, die vor dem 
01.01.1992 geboren worden sind, betrage die Kindererzie-
hungszeit 12 Monate, für Kinder, die nach dem 01.01.1992 
geboren sind, würden für jedes Kind 36 Monate Kindererzie-
hungszeit anerkannt.

Da aber die Mitglieder der ÄVWL in den meisten Fällen 
neben den Kindererziehungszeiten keine weiteren Versiche-
rungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung hätten, 
führe auch die Anerkennung von Kindererziehungszeiten 
oftmals zu keinem Rentenanspruch, da die allgemeine War-
tezeit von 60 Monaten nicht erfüllt sei. Für zwei Kinder, die 
vor 1992 geboren wurden, käme man beispielsweise auf 24 
Monate und für ein Kind, das nach 1992 geboren wurde, auf 
36 Monate Versicherungszeit. Daraus entstehe wegen Nicht-
erfüllung der allgemeinen Wartezeit kein Rentenanspruch.

Auf diesen unbefriedigenden Zustand habe die ABV den 
Gesetzgeber immer wieder aufmerksam gemacht. Jetzt 
hatte sie damit Erfolg, so Müller, denn der Gesetzgeber hat 
nunmehr geregelt, dass diejenigen Versicherten, die trotz 
Anerkennung von Kindererziehungszeiten die allgemeine 
Wartezeit von 60 Monaten nicht erfüllt hätten, bei Erreichen 
der Regelaltersgrenze so viele freiwillige Beiträge nachzah-
len dürften, bis die Wartezeit erfüllt werde.

Diese Regelung sei ein großer Erfolg für unsere Mit-
glieder und für die ABV.

KARL-HEINZ MÜLLER

Vorsitzender des Aufsichtsausschusses
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Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse des 
Geschäftsjahres 2008

•  Die ÄVWL hat alle Herausforderungen, die durch die 

Finanz- und Wirtschaftskrise einerseits und die Länger-

lebigkeit der Freiberufler andererseits entstanden 

sind, hervorragend bewältigt.

•  Die hohen Beitragszahlungen beweisen das Vertrauen 

der Mitglieder in die ÄVWL. Jedoch sind noch stärkere 

Anstrengungen, besonders der jüngeren Mitglieder, 

erforderlich, um die höhere Rentenbesteuerung aus-

zugleichen.

•  Die ÄVWL hat im katastrophalen Börsenjahr 2008 eine 

positive Vermögensrendite in Höhe von 1,77 % erzielt. 

Dieses Ergebnis ist ohne die Inanspruchnahme von 

bilanziellen Hilfen zustande gekommen. Deshalb sind 

keine Belastungen für die Zukunft vorhanden.

•  Die durchschnittliche Kapitalrendite in den letzten 

15 Jahren liegt bei 5,1 % p. a. und damit deutlich über 

dem Rechnungszins von 4 %.

•  Krisen bedeuten nicht nur Gefahr, sondern auch Chan-

cen, wenn die richtigen Schlüsse gezogen und die not-

wendigen Anpassungsprozesse eingeleitet werden. 

Die ÄVWL hat aus der „Technologieblase“ von 2000 bis 

2002 gelernt.

•  Die ÄVWL ist für die Zukunft gut aufgestellt. Im Jahr 

2009 ist eine deutlich positive Vermögensrendite zu 

erwarten.

•  Die Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke 

können sich Kindererziehungszeiten in der gesetz-

lichen Rentenversicherung anerkennen lassen. Ist 

trotz Kindererziehungszeit die Wartezeit von 5 Jahren 

nicht erfüllt, besteht bei Eintritt in die Altersrente 

eine Nachzahlungsmöglichkeit.

•  Dem Verwaltungs- und dem Aufsichtsausschuss wird 

für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung erteilt. Die 

Kammerversammlung beschließt auf Vorschlag der 

Gremien der ÄVWL, die Renten und die Rentenanwart-

schaften zum 01.01.2010 nicht zu erhöhen.

Das Besondere an dieser Gesetzesänderung sei aber, dass 
dies nicht nur für die Mitglieder gelte, die noch nicht in Al-
tersrente sind, sondern auch für unsere Rentnerinnen, die 
bereits Altersrente beziehen würden. 

Müller empfiehlt allen Mitgliedern der ÄVWL, gleichgültig 
ob schon Altersrente bezogen werde, eine Beratungsstelle 
der gesetzlichen Rentenversicherung aufzusuchen und sich 
beraten zu lassen.

Müller betont, dass sich mit dieser Regelung auch die 
Strategie der ÄVWL im Nachhinein als richtig erwiesen 
habe, nicht voreilig Satzungsänderungen für Kinder er-
ziehungszeiten neben unseren Kinderbetreuungszeiten zu 
beschließen.
 Der Aufsichtsausschuss habe ebenfalls die Aufgabe, den 
Jahresabschluss mit dem Lagebericht zu prüfen. Die Wirt-
schaftsprüfer hätten innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
den Prüfbericht vorgelegt. Der Aufsichtsausschuss habe 
diesen Bericht zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Müller dankte abschließend besonders für die gute Zu-
sammenarbeit zwischen dem Aufsichtsausschuss, dem Ver-
waltungsausschuss und der Geschäftsführung.

Die Kammerversammlung erteilte dem Verwaltungs- und 
Aufsichtsausschuss die Entlastung für das Geschäftsjahr 
2008.

Herr Dr. Kretschmer trug stellvertretend für den erkrank-

ten Versicherungsmathematiker Herrn Knecht das versi-

cherungsmathematische Gutachten 2008 vor. Er erläuterte 
die einzelnen Positionen und stellte klar, dass der versiche-
rungsmathematische Überschuss nicht ausreichen würde, 
um eine Erhöhung der Rentenanwartschaften und der lau-
fenden Renten zum 01.01.2010 vorzuschlagen. Dies wurde 
von den Delegierten der Kammerversammlung entspre-
chend beschlossen.

BERICHT ÜBER DIE KAMMERVERSAMMLUNGDIE ÄVWL INFORMIERT
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Mitgliederzuwachs verlangsamt sich

In Westfalen-Lippe war der Neuzugang im Jahr 2008 wei-
ter auf hohem Niveau, aber gegenüber dem Jahr 2007 
leicht rückläufig. Es konnten 905 Ärztinnen und 913 Ärzte 
neu in das Versorgungswerk aufgenommen werden. 

Das Lokalitätsprinzip ist dafür verantwortlich, dass sich 
die Mitgliederabgänge weiter erhöht haben, denn die Ärz-
tinnen und Ärzte, die den Kammerbereich Westfalen-Lippe 
verlassen, haben nicht mehr die Wahlfreiheit, sich für eine 
Fortsetzung der Mitgliedschaft bei der Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe zu entscheiden. Demzufolge wurden im Jahr 
2008 für 565 Mitglieder die eingezahlten Beiträge an das neu 
zuständige Versorgungswerk übergeleitet. Im Jahr 2007 wa-
ren es 562 Mitglieder. Diejenigen Mitglieder, die aufgrund der 
Überleitungsbestimmungen ihre eingezahlten Beiträge nicht 
in das neue Versorgungswerk mitnehmen können, treten in 
die sogenannte abgabenfreie Mitgliedschaft ein. Dies bedeu-
tet, sie lassen die eingezahlten Beiträge rentenwirksam bei 
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe stehen, ohne dass sie 
Beiträge leisten. Die Zahl der abgabenfreien Mitgliedschaften 
erhöhte sich auf 2.809 zum 31.12.2008 gegenüber 2.334 zum 
Ende des Jahres 2007.

Beitragszuwächse weiter auf hohem Niveau

Im Geschäftsjahr 2008 wurden von unseren Mitgliedern Ver-
sorgungsabgaben zur Grundversorgung in Höhe von 357,1 
Millionen Euro geleistet. Dies bedeutet eine Steigerung von 
3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Jahr 2007 hatte mit 
einer Beitragssteigerung von 3,3 Prozent abgeschlossen. Da-
neben gingen noch Beiträge aus Nachversicherungen für aus 
dem Beamtenstatus ausgeschiedene Ärztinnen und Ärzte so-
wie Beiträge aus Überleitungen anderer ärztlicher Versor-
gungswerke in Höhe von insgesamt 11,7 Millionen Euro (Vor-
jahr: 10,0 Millionen Euro) ein.

Die Freiwillige Zusatzversorgung war auch im Jahr 2008 
bei unseren Mitgliedern wieder stark gefragt. Dort dürfen die 
Mitglieder einzahlen, die bereits in der Grundversorgung die 

höchstmögliche Versorgungsabgabe geleistet haben. Ins ge-
samt wurden von 1.165 Mitgliedern (Vorjahr: 1.083, 2006: 919) 
10,0 Millionen Euro gezahlt. Damit wurde die Beitragssumme 
des Vorjahres um 0,7 Millionen Euro bzw. um 7,5 Prozent über-
troffen. Die gesamten Beitragseinnahmen betrugen somit 
378,3 Millionen Euro, nach 365,4 Millionen Euro im Jahr 2007. 
Dies ist ein Zuwachs um 3,5 Prozent (Vorjahr: 4,1 Prozent).

Das Geschäftsjahr 2008
Grafi ken und Statistiken

MITGLIEDERNEUZUGANG

• ÄRZTINNEN   • ÄRZTE

ENTWICKLUNG DER BEITRAGSEINNAHMEN (IN MILLIONEN EURO)

• GRUNDVERSORGUNG    • ANDERE



14

DAS GESCHÄFTSJAHR 2008DIE ÄVWL INFORMIERT

Anstieg der Versorgungsleistungen

Der Aufwand für Versorgungsleistungen aus der Grundversor-
gung betrug im Jahr 2008 315,6 Millionen Euro nach 298,1 Mil-
lionen Euro im Jahr 2007. Dies ist ein Anstieg um 5,9 Prozent. 

Aus der Freiwilligen Zusatzversorgung wurden 8,0 Millio-
nen Euro (Vorjahr: 7,3 Millionen Euro) an Versorgungsleis-
tungen gezahlt. Dies bedeutet einen Zuwachs um 0,7 Millio-
nen Euro bzw. 9,6 Prozent. Die Zuwächse resultieren haupt-
sächlich aus dem Anstieg bei den Aufwendungen für die 
Altersrente.

Diese Entwicklung der Versorgungsleistungen verläuft im 
Rahmen der im versicherungsmathematischen Gutachten 
niedergelegten Entwicklung.

Altersrenten

Der Bestand an gezahlten Altersrenten hat sich zum 31.12.2008 
von 7.487 auf 7.965 erhöht. 662 (Vorjahr: 609) Mitglieder beka-
men 2008 erstmals eine Altersrente ausgezahlt. 184 (Vorjahr: 
188) Altersrentner sind im Geschäftsjahr 2008 verstorben.
Von den Rentenzugängen des Jahres 2008 waren 50,6 Pro-
zent vorgezogene Altersrenten, 40,6 Prozent Altersrenten 
mit Vollendung des 65. Lebensjahres, 1,5 Prozent der Alters-
renten waren über das 65. Lebensjahr hinausgeschobene 
Altersrenten, und 7,3 Prozent der Renten gingen von der 
Berufsunfähigkeitsrente in die Altersrente über, weil das 
65. Lebensjahr vollendet wurde.

Zum 31.12.2008 wurden außerdem noch 1.559 (Vorjahr: 
1.514) Kinderzuschüsse zu den Altersrenten gemäß § 17 der 
Satzung in Höhe von 4,6 Millionen Euro gezahlt.

Berufsunfähigkeitsrenten

Im Jahr 2008 wurde an 99 Mitglieder (Vorjahr: 57) erstmals 
eine Berufsunfähigkeitsrente gezahlt. Hierbei handelte es 
sich um 71 unbefristete und 28 befristete Renten. Bei 9 Ren-

AUFWENDUNGEN FÜR VERSORGUNGSLEISTUNGEN (GRUNDVERSORGUNG)

IN MILLIONEN EURO

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZU- UND ABGÄNGE

BEI DEN EINZELNEN RENTENARTEN IM JAHR 2008

RENTENART ANZAHL ZUM 01.01.2008 ZUGÄNGE 2008 ABGÄNGE 2008 ANZAHL ZUM 31.12.2008

Altersrenten 7.487 662 184 7.965

Berufsunfähigkeitsrenten (unbefristet) 513 80 68 525

Berufsunfähigkeitsrenten (befristet) 38 28 24 42

Witwenrenten 2.541 138 117 2.562

Witwerrenten 140 10 10 140

Waisenrenten 16 0 4 12

Halbwaisenrenten 597 68 98 567

Leistungsbezieher insgesamt 11.332 – – 11.813
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tenbeziehern, die bisher eine befristete Berufsunfähigkeits-
rente bezogen, wurde die Rente in eine unbefristete Rente 
umgewandelt. Die Gesamtzahl der am 31.12.2008 registrier-
ten Berufsunfähigkeitsrenten ist erstmals seit einigen Jah-
ren wieder gestiegen, nämlich von 551 zum Ende des Jahres 
2007 auf 567. Bei 83 Mitgliedern endete im Geschäftsjahr 
2008 die Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente. Die Gründe für 
das Ausscheiden waren Tod (18), Reaktivierung (7), der unter-
jährige Bezug einer Berufsunfähigkeitsrente nur für wenige 
Monate (2) oder Vollendung des 65. Lebensjahres (48). Bei 
8 Rentenbeziehern ist die befristete Berufsunfähigkeitsrente 
ausgelaufen. Es wurde ein neuer Antrag auf Weitergewäh-
rung der Berufsunfähigkeitsrente gestellt, worüber am Jah-
resende noch nicht entschieden war.

Zum 31.12.2008 wurden außerdem noch 415 (Vorjahr: 409) 
Kinderzuschüsse zu den Berufsunfähigkeitsrenten gemäß 
§ 17 der Satzung in Höhe von 1,1 Millionen Euro gezahlt.

Anlagestrategie der ÄVWL bewährt sich in der Krise

Vergleichsweise gut startete die Weltwirtschaft in das Jahr 
2008. Ihre Leistung jedoch stellte sich nach vier Jahren äu-
ßerst starken Wachstums letztlich mit 3,8 Prozent nach 5,4 
Prozent als deutlich geringer heraus, als es von Marktteilneh-
mern im Vorfeld prognostiziert wurde. Ursächlich dafür wa-

ren die deutliche Konjunkturschwäche in den Industriestaaten 
sowie die nachlassende Wachstumsdynamik in vielen Schwel-
lenländern. Beide Entwicklungen wurden durch den außeror-
dentlichen Schock der sich ausweitenden Finanzkrise, die sich 
fortsetzende Korrektur an den globalen Immobilienmärkten 
sowie die in weiten Teilen spekulativen Rohstoffpreise aus-
gelöst. Durch die überraschende Insolvenz der Lehman 
Brothers im September erhöhte sich die Dynamik der Banken-
krise auf die Realwirtschaft nochmals stark.

Viele Rohstoffpreise hatten ihren Höhepunkt im Frühsom-
mer, doch die dramatische Verschlechterung des makroöko-
nomischen Umfelds im Jahresverlauf hat im zweiten Halbjahr 
zu massiven Preiseinbrüchen geführt. Dies betraf sowohl die 
Sektoren Edel- und Basismetalle als auch Energie- und Agrar-
rohstoffe. Bis Mitte des Jahres räumte die EZB den aus der 
Rohstoffhausse resultierenden Inflationsgefahren oberste 
Priorität ein: Noch im Juli wurde der Leitzins um 25 bp auf 4,25 
Prozent angehoben. Als Ergebnis der Lehman-Insolvenz wur-
de die EZB im Oktober gezwungen, sich dem internationalen, 
globalen Zinssenkungszyklus anzuschließen, und senkte in 
drei Anpassungsschritten den Refinanzierungssatz zum Ende 
des Jahres auf 2,5 Prozent.

Kursschwankungen durch Ausverkauf an den 
internationalen Aktienmärkten

Mehr als einmal wurde im Verlauf des vergangenen Jahres 
das Ende der Finanzkrise sowie die anschließende Erholung 
an den Börsen prognostiziert. Doch der volatile Abwärtstrend 
an den Aktienmärkten verstetigte sich seit Mitte des Jahres. 
Der Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten im Herbst und 
die damit verbundenen enormen Kursschwankungen ließen 
alle Hoffnungen auf eine Kurserholung zum Jahresende zur 
Makulatur werden. Erwähnenswert ist, dass Investoren – im 
Gegensatz zu früheren Krisen – in dieser Krise kaum positive 
Diversifikationseffekte erzielen konnten. Einzig deutsche 
Bundesanleihen konnten massiv von der Flucht der Anleger in 
Qualität profitieren.

WELCHE ERKRANKUNGEN FÜHREN ZUR BERUFSUNFÄHIGKEITSRENTE?

 Geistes- und Suchterkrankungen 56,4 %

 Erkrankungen des Nervensystems 14,7 %

 Tumorerkrankungen 6,9 %

 Krankheiten am Skelettsystem 4,9 %

 Herz- und Gefäßerkrankungen 4,2 %

 Sonstige 12,9 %

DER BERUFSUNFÄHIGKEITSBESTAND ZUM 31.12.2008 

AUFGETEILT IN KRANKHEITSURSACHEN
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VERMÖGENSERTRÄGE

    

IN MILLIONEN EURO

ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AKTIENINDIZES 2008 IN V. H.

AKTIENMÄRKTE WELTWEIT MIT HERBEN VERLUSTEN

ÄVWL konnte negative Auswirkungen in ihrem Port-
folio begrenzen

Durch die bereits seit dem Jahr 2007 begonnene und in 2008 
weiter fortgeführte deutliche Reduzierung der Aktienengage-
ments – verbunden mit einer Aufstockung des Wertpapiereigen-
bestandes – konnten die negativen Auswirkungen der Finanz-
marktkrise in dem Portfolio der ÄVWL begrenzt werden. Damit 
hat sich die Anlagestrategie der Ärzteversorgung, die je nach 
Kapitalmarktverfassung flexibel zwischen den Anlage seg men-
ten umschichtet, auch in einem sehr volatilen Umfeld bewährt.

Die nach wie vor angespannte Lage an den Finanzmärkten 
dürfte zukünftig sowohl zu einer weiter anhaltenden Risiko-
aversion von Kapitalanlegern als auch zu einer Eintrübung 
des weltwirtschaftlichen Wachstums führen. Aufgrund der 
mittler weile deutlich ausgeweiteten Bonitätseinstufungen für 
Unter nehmens- und Schwellenländeranleihen ergeben sich 
gleichzeitig für die ÄVWL attraktive Anlageopportunitäten: 
Durch die Neuauflage eines durch die ÄVWL selbstgesteu-
erten Sondervermögens können Corporate Bonds zuneh-
mend stärker in der Anlagepolitik berücksichtigt werden. Be-
reits im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die ÄVWL damit be-
gonnen, diese neue Anlagestrategie umzusetzen.
Insgesamt errechnete sich aus der Vermögensanlage eine 
Bruttorendite von 4,3 Prozent bzw. eine Nettorendite von 1,8 
Prozent. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die ÄVWL ent-
sprechend ihrer konservativen Ausrichtung unverändert das 
strenge Niederstwertprinzip anwendet. Dies geschieht, obwohl 
die Finanzaufsicht angesichts zusammengebrochener Finanz-
märkte und fehlender Marktpreise ausdrücklich Bewertungs-
hilfen freistellte und diese von der Branche in großem Um-
fang genutzt werden. Die Bilanzsumme stieg von 7,58 Milliar-
den Euro zum 31.12.2007 auf 7,75 Milliarden Euro zum Ende 
des Geschäftsjahres 2008.

Verwaltungskosten weiterhin sehr niedrig

Die Verwaltungskosten für den Versicherungsbetrieb betru-
gen im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,40 Prozent der Bei-
tragseinnahmen und sind somit gegenüber dem Vorjahr (1,32 
Prozent) geringfügig angestiegen. Wie der längerfristige Ver-
gleich zeigt, bewegen sich die Verwaltungskosten schon seit 
Jahren auf konstant niedrigem Niveau.

Die Verwaltungskosten für die Kapitalanlage im Verhält-
nis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital beliefen sich 
im Jahr 2008 auf 0,9 Promille und blieben somit gegenüber 
dem Jahr 2007 unverändert.

IN PROMILLE DES DURCHSCHNITTLICH EINGESETZTEN KAPITALS

DIE VERWALTUNGSKOSTEN FÜR DEN VERSICHERUNGSBETRIEB

IN PROZENT DER BEITRAGSEINNAHMEN

DIE VERWALTUNGSKOSTEN FÜR DIE KAPITALANLAGE
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2008 wird wohl als eines der schlechtesten Börsenjahre weltweit in die Geschichte eingehen. Aus der US-Finanz-
krise ist eine Weltwirtschaftskrise geworden, die auch in Deutschland angekommen ist. Längst sind nicht mehr nur 
Banken, sondern auch große Teile der Realwirtschaft betroffen. In diesem äußerst schwierigen Umfeld hat sich 
die ÄVWL durch ihre vorausschauende Anlagestrategie vor Rückschlägen schützen können. Dr. Andreas Kretsch-
mer, Hauptgeschäftsführer der ÄVWL, und Dr. Günter Kloos, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, im Ge-
spräch über das Krisenjahr 2008, Nachhaltigkeit und ein Vorzeigeprojekt der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe.

„Wir haben in der Krise
        unsere Stärke bewiesen“
Interview mit Dr. Andreas Kretschmer und Dr. Günter Kloos

EIN GUT EINGESPIELTES TEAM: Dr. Kloos und Dr. Kretschmer stehen an 

der Spitze der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Dr. Günter Kloos leitet 

seit mehr als vier Jahren erfolgreich den Verwaltungsausschuss der 

ÄVWL. Dr. Andreas Kretschmer hat als Geschäftsführer des Bereichs 

Kapital  anlagen die Anlagestrategie der ÄVWL signifi kant weiterent-

wickelt. Im Januar 2009 wurde Dr. Kretschmer vom Vorstand der Ärzte-

kammer Westfalen-Lippe zum Hauptgeschäftsführer der ÄVWL bestellt. 
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verwaltete Vermögen um insgesamt 800 Millionen Euro zu-
gunsten von sicheren festverzinslichen Anlagen im Eigen-
bestand reduziert.

Seit dem Ausbruch der Krise hat sich die Lage auf den 
Kapitalmärkten drastisch verschärft. Wie verhält sich 
die ÄVWL auf diesem unsicheren Parkett?

Dr. Kloos: Nicht anders als vorher: Die ÄVWL ist sich ihrer 
Ver antwortung für die anvertrauten Mitgliederbeiträge be-
wusst. Schließlich geht es um nicht mehr und nicht weniger 
als die  Altersversorgung unserer Mitglieder. Deshalb genießt 
bei uns  Sicherheit höchste Priorität, auch vor dem ange-
strebten Ren diteziel. Das äußert sich zum Beispiel durch neue 
Absicherungsinstrumente, die innerhalb der durch externe 
Fonds manager betreuten Spezialfonds installiert wurden. Die 
Auswirkungen der enormen Marktschwankungen konnten 
deshalb effizient abgedämpft werden.

Die ÄVWL steuert erfolgreich gegen den allgemeinen 
Trend. Im Jahr 2008 sind Sie mehrfach für Ihre Kapital-
anlage ausgezeichnet worden. Für Sie eine Bestäti-
gung Ihrer Strategie?

Dr. Kloos: Ich muss zugeben, dass wir stolz darauf sind, 
gleich mehrfach im nationalen und internationalen Vergleich 
für unsere Leistungen ausgezeichnet worden zu sein. Es 
zeigt uns einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind 
und die gegenwärtige schwierige Lage an den Finanzmärk-
ten gut überstehen werden. Natürlich ist es auch für unsere 
Mitglieder und unsere Partner – das Versorgungswerk der 
Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und die Ärzte-
versorgung Land Brandenburg – ein wichtiges Sig nal, das 
zusätzliches Vertrauen schafft.

Die international renommierte Zeitschrift „Investment 
& Pensions Europe“ (IPE) hat die ÄVWL im November 
2008 zum besten Pensionsfonds Deutschlands gekürt. 
Was war für diesen Erfolg ausschlaggebend?

Dr. Kretschmer: Wir haben unser Spektrum alternativer 
Anlagen in den vergangenen Jahren sukzessive erweitert: 
Infra  struktur, Nutzholz, Immobilien, Rohstoffe und viele 

Die Krise an den Kapitalmärkten beschäftigt auch die 
Mit glieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Wie 
konnte es aus Ihrer Sicht überhaupt so weit kommen?

Dr. Kretschmer: Die aktuelle globale Wirtschaftskrise 
ist eigentlich ein Musterbeispiel für mangelnde Nachhaltig-
keit im Umgang mit finanziellen Ressourcen. Ihr Auslöser 
war bekanntlich die „Immobilienblase“ in den USA: Dort wur-
den über Jahre massenhaft Kredite an Kunden mit schwacher 
Bonität ausgegeben, ohne die Risiken ausreichend abzusi-
chern. Als Mitte 2007 eine wachsende Zahl der sogenannten 

„Subprime“-Hypotheken nicht mehr zurückgezahlt werden 
konnten, kam es zu einer Kettenreaktion, die in einer noch 
nie da gewesenen Vertrauens- und Liquiditätskrise gipfelte. 
Angesichts der aktuellen Situation ist es nicht weiter ver-
wunderlich, dass sich in den vergangenen Monaten viele 
Mitglieder besorgt nach der  Situation der Kapitalanlage der 
ÄVWL erkundigt haben.

Ist die ÄVWL unmittelbar vom Zusammenbruch des 
Su prime-Marktes betroffen?

Dr. Kloos: Glücklicherweise nicht. Die ÄVWL hat sich ganz 
bewusst nie in diesem risikoreichen Segment engagiert: Wir 
hatten weder in Subprimetitel noch in andere ausfallgefähr-
dete Zertifikate investiert. Deshalb sind wir vom Kollaps des 
Systems auch nicht unmittelbar betroffen. Insgesamt lassen 
sich jedoch Auswirkungen auf unsere Kapitalrendite durch 
Bewertungsschwankungen nicht vermeiden. 

Hat die Krise zu einer Veränderung Ihrer Anlagestra-
tegie geführt?

Dr. Kretschmer: Prinzipiell nicht. Wir betreiben seit der 
Gründung unseres Versorgungswerkes eine vorausschau-
ende, risikovermeidende Geschäftspolitik. Dazu gehört, je 
nach Entwicklung des Kapitalmarktes zwischen den Anlage-
segmenten umzuschichten. Natürlich mussten auch wir auf 
die sich anbahnende Krise reagieren. Wir haben es getan, 
und zwar früher als viele andere. Wie bereits im Geschäfts-
bericht 2007 erwähnt, haben wir schon ab Mai 2007, also 
noch bevor die Verwerfungen auf dem Kapitalmarkt erste 
Opfer forderten, das von den Kapitalanlagegesellschaften 
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KRANHAUS1, KÖLN

OBJEKT: KRANHAUS1

ART: BÜROGEBÄUDE

FERTIGSTELLUNG: 2008

MIETFLÄCHE: 16.000 M2, 15 ETAGEN,

 CA. 200 TG-PLÄTZE

ARCHITEKTUR:  BRT BOTHE RICHTER 
TEHERANI
LINSTER ARCHITEKTEN
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weitere Assetklassen. Für diese Anlagen haben wir einen 
einheitlichen, integrativen Fonds geschaffen. Die Regeln für 
solche speziellen Investmentfonds ermöglichen höchst-
mögliche Transparenz und Risikosteuerung bei höchstmög-
licher Investmentfreiheit. Somit können wir realistische, lang-
fristige Gewinne im strategischen Portfolio sichern. Dieser 
Meinung hat sich auch „Investments & Pensions Europe“ 
angeschlossen und uns als besten Pensionsfonds ausge-
zeichnet. Wir haben uns damit auch gegen starke Konkur-
renz wie den Bosch Pensionsfonds durchgesetzt.

Wenige Monate zuvor waren Sie schon einmal als bes-
te Altersvorsorgeeinrichtung ausgezeichnet worden. 
Im Juni gab es dann einen weiteren Preis, den IPE Real 
Estate Country Award 2008: Die ÄVWL wurde für ihre 
glänzenden Ergebnisse bei der Immobilienanlage als 
bes ter institutio neller Immobilien-Investor in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz prämiert.

Dr. Kretschmer: Über diesen Award haben wir uns be-
sonders gefreut, weil er unsere Anstrengungen honoriert, 
die Immo  bilienanlage breiter zu diversifizieren und interna-
tional auszurichten. Auch hier haben wir uns gegen eine 
starke Konkurrenz europäischer Pensionsfonds und Ver-
sorgungswerke durchgesetzt. Die Jury hat auch vor allem 
 unsere Strategie ausgesprochen positiv bewertet: eine in-
ländische direkte Anlage in eine glo bal ausgerichtete indi-
rekte Anlagepolitik umzustruk turieren. So konnten wir be-
trächtliche Prämien in illiquiden Märkten erwirt schaften.

Dr. Kloos: Die Auszeichnungen stellen unserer Arbeit 
ein glänzendes Zeugnis aus. Sie belegen, dass die Kapital-
anlage der ÄVWL hervorragend aufgestellt ist und in all un-
seren Sparten sehr gute Arbeit geleistet wird. Unsere Mit-
glieder und Rentenbezieher haben also keinen Grund zur 
Sorge. Auch die ÄVWL bekommt natürlich die Folgen der 
Wirtschaftskrise zu spüren. Aber: Durch unsere langfristig 
sichere, nachhaltige Anlagestra tegie kommt von dem Be-
ben, das die Finanzmärkte erschüttert, bei uns nur noch ein 
schwaches Zittern an. Deshalb können wir auch für 2008 
eine positive Kapitalrendite ausweisen.

Das Thema „Nachhaltigkeit“ führt uns zu einer wei-
teren Erfolgsstory der ÄVWL: dem „Kranhaus1“, einem 
Objekt der ÄVWL im Kölner Rheinauhafen. Wie sind 
Sie auf diese außergewöhnliche Immobilie aufmerk-
sam geworden?

Dr. Kloos: Die Voraussetzungen für eine Investition in 
dieses Projekt waren von Anfang an optimal. Wir prüften 
vorab gründlich das Potenzial der Immobilie und kamen zu 
einem positiven Ergebnis. Zunächst einmal ist Köln ein Top-
Immobilienstandort, der sich in den letzten Jahren über-
durchschnittlich entwickelt hat und – anders als viele andere 
deutsche Großstädte – in 2008 noch Zuwächse bei der Büro-
vermietung verzeichnen konnte. In diesem ohnehin güns-
tigen Umfeld hat sich der Rheinauhafen als erstklassiger 
Büro- und Wohnstandort profiliert. Wegen der attraktiven 
Architektur und der idealen Lage haben sich dort inzwischen 
zahlreiche international agierende Unternehmen angesie-
delt. Auch uns hat die einmalige Rheinlage, die direkte An-
bindung an die Kölner Südstadt und die Nähe zur Kölner City 
überzeugt. Zudem ist der Standort sowohl über die Schiene 
als auch über die Autobahn bestens angebunden.

Noch interessanter als der Standort ist das Gebäude 
selbst mit seinen 16.000 Quadratmetern Bürofläche. 
Was zeichnet Ihrer Meinung nach das Kranhaus1 aus?

Dr. Kloos: Schon bei der Sichtung der Pläne im Jahr 2006 
waren die Mitglieder des Verwaltungsausschusses von dem 
Entwurf tief beeindruckt. In der Realität ist das Haus noch 
viel imposanter. Ich kann jedem ÄVWL-Mitglied nur empfeh-
len, beim nächsten Kölnbesuch einen Abstecher in den 
Rheinauhafen zu machen und sich persönlich davon zu 
überzeugen, dass wir seine Beiträge hier besonders gut 
angelegt haben.

Dr. Kretschmer: Das Kranhaus1 ist das erste von insge-
samt drei Kranhäusern, die das renommierte Hamburger 
 Architekturbüro BRT Bothe Richter Teherani gemeinsam mit 
den Linster Architekten aus Trier entworfen hat. Neben der 
formalen Ästhetik des 60 Meter hohen Gebäudes, dem her-
vor ragenden Image und dem, wie ich mich persönlich über-
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zeugen konnte, faszinierenden Ausblick auf die Kölner  City ist 
es die  Flexibili tät, die neue Maßstäbe setzt. Das Konzept ermög-
licht auf 15 Etagen ganz individuelle Bürolösungen, kurz: Wir 
haben in eine renditestarke, qualitativ hochwertige und attrak-
tive Immo bilie investiert. Das zeigen auch die Vermarktungs-
erfolge: Schon jetzt ist das Objekt fast vollständig vermietet.

Wie sieht die Beteiligung der ÄVWL in diesem Fall aus?
Dr. Kretschmer: Das Kranhaus1 wurde auf Veranlassung 

der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe von der Development 
Partner AG, Düsseldorf, realisiert. Das Objekt selbst wird von 
einem Immobilien-Spezialfonds gehalten, der sich überwie-
gend im Besitz der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe befin-
det. Aufgrund der dort vorhandenen besonders herausste-
chenden Immobilien mit sogenannter Leuchtturmqualität 
haben wir Minderheitsbetei li gungen an unsere Kooperations-
partner in der Kapital anlage, an die Ärzteversorgung Land 
Brandenburg und das Versorgungs werk der Mitglieder des 
Landtags Nordrhein-West falen, abgegeben. Am Beispiel des 
Kranhaus1 zeigt sich damit eindrucksvoll der Sinn und der 
Erfolg übergreifender Koopera tionen, die auch kleineren 
Versorgungswerken eine Beteiligung an herausragenden 
Kernimmobilien ermöglicht. 

In dieser Funktion haben Sie sich sicherlich auch 
über die Auszeichnung des Kranhaus1 mit dem 
MIPIM-Award 2009 gefreut?

Dr. Kloos: Natürlich, denn das ist auch eine weitere 
wichtige Auszeichnung für unsere Anlagepolitik. Der MIPIM-
Award genießt immerhin in der Branche den Ruf des „Immo-
bilien-Oscars“. Und die Entscheidung fiel auf der Immobili-
enmesse in Cannes, die wiederum als bedeutendste inter-
nationale Immobilienmesse gilt. Das Kranhaus1 hat sich 
dabei in der Kategorie „BusinessCenter“ gegen starke inter-
nationale Konkurrenz wie das World Financial Centre in 
Shanghai durchgesetzt. Dieser wertvolle internationale Preis 
ist nicht nur für das Architekturbüro und den Entwickler, 
sondern auch für uns als Eigentümer eine tolle Bestätigung.

Ausschlaggebend für die Auszeichnung durch die 
Messe besucher war sicherlich auch das wegweisende 
Energiekonzept des Hauses. Welchen Einfluss hatte es 
auf Ihre Entscheidung, in das Kranhaus1 zu investieren?

Dr. Kretschmer: Einen ganz wesentlichen! Bei Immobi-
lienanlagen muss man langfristig kalkulieren und die Ent-
wicklung der Neben- und Instandsetzungskosten berück-
sichtigen. Das gilt in wirtschaftlichen Boomphasen ebenso 
wie in der aktuellen Wirtschaftskrise, in der die Nachfrage 
nach Büroraum voraussichtlich wieder sinken wird. Die 
Investition in ressourcen schonende Technologien ist eine 
Investition in die Zukunft, davon bin ich überzeugt. 

Können Sie uns anhand des Kranhaus1 einige Bei-
spiele nennen?

Dr. Kloos: Am Kranhaus1 wurden gleich mehrere, äußerst 
innovative Technologien angewandt. Das Haus verfügt unter 
an derem über einen neuartigen, außen liegenden Sonnen-
schutz, der die Aufheizung der Räume sehr viel effizienter 
vermeidet als innen liegende Jalousien. Der eigentliche 
Clou aber sind die flächendeckenden Kühldecken, die stets 
ein angenehmes Raum klima gewährleisten. Die Kühlung 
funktioniert mit Grundwasser, das über einen 30 Meter tiefen 
Brunnen aus dem Uferfiltrat des Rheins entnommen wird – 
also kein Trinkwasser! Bei hohen Außentemperaturen wird 
durch dieses Verfahren eine Menge Primärenergie zur Küh-
lung eingespart, was wiederum die Nebenkosten für die 
Mieter deutlich senkt.

In Bezug auf Nachhaltigkeit setzt das „Kranhaus1“ tat-
sächlich neue Maßstäbe. Wie aber stellt sich der ge-
samte Immobilienbestand der ÄVWL dar?

Dr. Kretschmer: Der Gesetzgeber hat uns ja diesbezüg-
lich mit dem Energieausweis für wohnwirtschaftlich genutzte 
Gebäude eine Pflicht auferlegt, der wir bis Ende letzten Jahres 
nach gekommen sind. Die Auswertung der Kennzahlen ergab, 
dass die energetische Qualität unserer Gebäude klar über 
dem deutschen Durchschnitt liegt.
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Bei der diesjährigen internationalen Immobilien-
messe im südfranzösischen Cannes wurde das Kran-
haus1, ein Objekt der Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe, mit dem ersten Preis in der Kategorie 
„Business Centre“ ausgezeichnet. 

Dabei setzte sich das im Herbst 2008 bezogene Büroge-
bäude gegen starke internationale Konkurrenz wie das 
World Financial Centre in Shanghai durch. Das Beson-
dere an dem MIPIM-Award ist, dass die Messebesucher 
selbst und nicht eine Jury über die Gewinner entscheiden. 

Das 50 Millionen Euro teure Gebäude bietet auf 15 
Etagen rund 17.000 m2 Bürofläche und wurde von dem 
international bekannten Architekturbüro BRT Bothe 
 Richter Teherani, Hamburg, und den Linster Architekten, 
Trier, entworfen.

„Wir sind hocherfreut, dass unser Kölner Immobili-
enobjekt einen so wertvollen internationalen Preis ge-
wonnen hat. Damit wird unsere Anlagepolitik bestätigt, 
in renditestarke, qualitativ hochwertige und attraktive 
Immobilien zu investie ren“, so der Vorsitzende des Ver-
waltungsausschusses Dr. Günter Kloos.

Immobilien-„Oscar“ für ein Objekt der ÄVWL
Kranhaus1 im Kölner Rheinauhafen erhält MIPIM-Award
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Welche Rolle wird das Thema Nachhaltigkeit künftig 
für die ÄVWL spielen?

Dr. Kloos: Fest steht, dass wir uns in den kommenden 
Jahren noch intensiver mit möglichen Ansatzpunkten der 
Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollen und müssen. Da-
zu zählt die allgemeine Senkung des Energieverbrauchs 
ebenso wie die intensivere Nutzung regenerativer Energien 
und der Einsatz ökologisch unbedenklicher Baustoffe. An-
ders formuliert: Nachhaltigkeit ist für uns eine ständige He-
rausforderung. Wir stehen zu unserer Verantwortung gegen-
über künftigen Generationen, aber auch gegenüber unseren 
Beitragszahlern. Das heißt: Nachhaltiges Handeln bedingt 
ein vernünftiges Verhältnis von Ökologie und Ökonomie. Das 
Kranhaus1 beweist, dass dies keine Utopie ist. Und deshalb 

sind wir sicher, auch in diesem Bereich den richtigen Weg 
eingeschlagen zu haben. Zum Wohl der Umwelt und unserer 
Mitglieder.

Dr. Kretschmer: Beim Thema Nachhaltigkeit sollte auch 
der Timber-Fonds der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
erwähnt werden. Hier wird durch ökologisch bewusste und 
schonende Waldbewirtschaftung die CO2-Bilanz der Ärzte-
versorgung per saldo vermutlich ins Positive gewendet. We-
gen unseres Vorreiter charakters auch auf diesem Feld hat 
bereits ein anderes Versorgungswerk um eine Minderheits-
beteiligung nachgefragt. Das Kranhaus1 und der Timber-
Fonds, beides Beispiele für eine bewusste Anlagepolitik mit 
im wahrsten Sinne nachhaltigen Erträgen.
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RECHTLICHE HINTERGRÜNDE 
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Rentengewährung durch
               die Zusatzversorgungskassen
Was gilt es für Ärztinnen und Ärzte zu beachten?

1   Einleitung

Angestellte Ärztinnen und Ärzte sind in der Regel neben der 
Pflichtversicherung bei der Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe noch bei einer öffentlich-rechtlichen bzw. kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse versichert. Solche Zusatzversor-
gungskassen sind z.B. die Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL), die Zusatzversorgungskasse Westfa-
len-Lippe (ZKW) oder auch die Kirchliche Zusatzversor-
gungskasse (KZVK). Ingesamt gibt es in Deutschland rund 
30 Zusatzversorgungskassen, wobei sich die Betriebsren-
ten, die diese Institute leisten, nicht unterscheiden. Die Sat-
zungen der Zusatzversorgungskassen sind hauptsächlich 
auf die Versicherten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und die sie betreffenden Vorschriften abgestellt. Für 
Ärztinnen und Ärzte als Mitglieder berufsständischer Ver-
sorgungswerke gelten somit im Leistungsfall andere Bedin-
gungen, als in dem betreffenden berufsständischen Versor-
gungswerk. Dies soll nachfolgend dargestellt werden. Au-
ßerdem wird in diesem Artikel nur die Pflichtversicherung 
in der Zusatzversorgungskasse dargestellt. Die von den Zu-
satzversorgungskassen angebotenen freiwilligen Versiche-
rungen sind nicht Thema dieser Abhandlung.

2    Pfl ichtversicherung in der 
Zusatzversorgungskasse

Mit dem Eintritt in ein Beschäftigungsverhältnis wird der an-
gestellte Arzt bzw. die angestellte Ärztin nicht nur Pflichtmit-
glied bei der zuständigen Ärzteversorgung, sondern regelmä-
ßig auch pflichtversichert bei einer Zusatzversorgungskasse. 
Fast alle öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Ar beit geber 
haben einen Vertrag mit einer Zusatzversorgungskasse ab-
geschlossen, der die Pflichtversicherung aller Angestellten 
in dieser Zusatzversorgungskasse vorsieht. Auch die Tarif-
verträge für den öffentlichen Dienst (TVöD) sehen einen 
Anspruch der Beschäftigten auf eine betriebliche Altersver-
sorgung vor. Ausnahmen gibt es lediglich im Bereich der 
Chefärzte und der leitenden Angestellten. Diese können von 
der Pflichtversicherung in der Zusatzversorgungskasse aus-

genommen werden. Auf dieses Thema wird auf Seite 28 unter 
Punkt 11 näher eingegangen. Oftmals sind auch private Arbeit-
geber nicht an eine Zusatzversorgungskasse angeschlossen, 
sodass die dort Beschäftigten keinen Anspruch auf Betriebs-
rente gegenüber einer Zusatzversorgungskasse haben.

Die Umlagen, die an die Zusatzversorgungskasse zu zah-
len sind, werden mit einer Ausnahme vom Arbeitgeber über-
nommen. Die Ausnahme stellt die Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder (VBL) dar. Dort muss sich der Ar-
beitnehmer in Höhe von 1,41 Prozent vom zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelt an der Gesamtumlage beteiligen.

3   Überleitungen

Im Berufsleben einer Ärztin oder eines Arztes kommt es 
immer wieder vor, dass der Arbeitgeber gewechselt wird. 
Dies ist in vielen Fällen auch mit einem Wechsel der Zu satz-
ver sorgungseinrichtung verbunden. Die Zusatz versorgungs-
kassen haben untereinander Überleitungsverträge geschlos-
sen, die vorsehen, dass die erworbenen Versorgungspunkte 
auf die neue Zusatzversorgungskasse übertragen werden. 
Nur mit der VBL findet keine Überleitung statt. Hier werden 
allerdings die zurückgelegten Zeiten und die erworbenen 
Versorgungspunkte gegenseitig anerkannt, und der Ver-
sicherte erhält von beiden Zusatzversorgungskassen eine 
anteilige Betriebsrente.

4    Leistungsspektrum der 
Zusatzversorgungskassen

Zum 01.01.2002 wurde das Leistungssystem der Zusatzver-
sorgungskasse von einem beamtenähnlichen System zu einer 
Betriebsrente mit einem Punktemodell umgebaut. Alle bis 
zum Umstellungszeitpunkt aufgelaufenen Anwartschaf ten 
wurden in eine sogenannte Startgutschrift, die in Ver-
sorgungspunkten ausgedrückt wird, umgerechnet. Bei der 
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Umstellung wurde zwischen rentennahen und rentenfernen 
Jahrgängen unterschieden. 

4.1  Berechnung der Versorgungspunkte

Ab dem Umstellungszeitpunkt 01.01.2002 werden die Anwart-
schaften in Versorgungspunkten errechnet. Die jährlich zu be-
rechnenden Versorgungspunkte sind abhängig von der Höhe 
des Verdienstes und vom Alter des Versicherten zum Zeitpunkt 
der Zahlung der Umlage. Pro Versorgungspunkt wird eine mo-
natliche Betriebsrente in Höhe von vier Euro erworben. Das 
Alter wird errechnet, in dem das Geburtsjahr der Versicherten 
vom Einzahlungsjahr abgezogen wird.

ES ERGIBT SICH FOLGENDE RENTENFORMEL:

Zusatzversorgungs-      

x      Altersfaktor      =      Versorgungspunkte

pfl ichtiges
Brutto-
jahresentgelt111111                      

Referenzentgelt 
 

Das Referenzentgelt ist für alle Versicherten gleich und 
beträgt 1.000 Euro monatlich bzw. 12.000 Euro pro Jahr.

Obwohl der Arzt in Beispiel 2 das gleiche Bruttogehalt er-
zielt hat, bekommt er eine geringere Betriebsrente, weil der 
Altersfaktor mit zunehmendem Alter absinkt. Die Alters-
faktoren sind Bestandteil der Satzung der jeweiligen 
Zusatzversorgungskasse und sollen berücksichtigen, dass 
Umlagegelder, die länger verzinslich angelegt werden 
können, auch höhere Zinserträge abwerfen. Deshalb nimmt 
der Altersfaktor mit zunehmendem Alter ab.

4.2  Soziale Komponenten in der Betriebsrente

Die Zusatzversorgungskassen gewähren auch Versorgungs-
punkte, wenn der Versicherte in bestimmten Fällen nicht 
arbeitet, und zwar:

• für Zeiten einer Elternzeit,

 •  bei Eintritt einer Erwerbsminderungs- oder einer 

Hinterbliebenenrente.

Bei einer Elternzeit wird ein Entgelt von monatlich 500 Euro 
unterstellt, wenn das Arbeitsverhältnis ruht. Pro Jahr einer 
Elternzeit bedeutet dies ein Jahresentgelt von 6.000 Euro 

BEISPIEL 2:

Ein 55-jähriger Arzt bezog im Jahr 2008 ein zusatz-
versorgungspflichtiges Jahresentgelt von ebenfalls 
75.000 Euro.

Die Versorgungspunkte errechnen sich wie folgt:

75.000 x 1,0    =   6,25 Versorgungspunkte
12.000

6,25 Versorgungspunkte   x   4 Euro   =   25 Euro monatlich

Im Jahr 2008 hat dieser Arzt einen Betriebsrentenanspruch 

von 25 Euro monatlich erworben.

BEISPIEL 1:

Ein 45-jähriger Arzt bezog im Jahr 2008 ein zusatz-
ver sorgungs pflichtiges Jahresentgelt von 75.000 Euro.

Die Versorgungspunkte errechnen sich wie folgt:

75.000 x 1,3    =   8,125 Versorgungspunkte
12.000

8,125 Versorgungspunkte   x   4 Euro   =   32,50 Euro monatlich

Im Jahr 2008 hat dieser Arzt einen Betriebsrentenanspruch 

von 32,50 Euro monatlich erworben.
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und somit bei einem Referenzentgelt von 12.000 Euro und 
einem Altersfaktor von 1,0 = 0,5 Versorgungspunkte.

Bei einer vollen oder teilweisen Erwerbsminderung 
wird der Versicherte in der Zusatzversorgungskasse so ge-
stellt, als wenn die Umlagen bis zum 60. Lebensjahr ge-
zahlt worden wären. Die gleiche Regelung tritt ein, wenn 
ein Versicherter der Zu satzversorgungskasse vor Vollen-
dung des 60. Lebensjahres verstirbt. Die Witwenrente wird 
dann unter Einbeziehung einer Zurechnungszeit bis zum 
60. Lebensjahr berechnet.

5    Die Rentenleistung aus der 
Zusatzversorgung

5.1  Voraussetzungen für den Leistungsbezug

Um eine Rente aus der Zusatzversorgung zu erhalten, muss

• die Wartezeit erfüllt,

• ein schriftlicher Rentenantrag gestellt und

• der Versicherungsfall eingetreten sein.

5.1.1 Wartezeit
    Ein Anspruch auf eine Leistung aus der Zusatzver-

sorgungskasse besteht nur, wenn eine Wartezeit von 
60 Umlagemonaten erfüllt ist. Dies bedeutet, dass 
der oder die Arbeitgeber für diese Mindestversiche-
rungszeit Umlagen an die Zusatzversorgungskasse 
geleistet haben müssen. 

5.1.2 Schriftlicher Rentenantrag
    Um eine Rente aus der Zusatzversorgung zu erhalten, 

ist es auch notwendig, dass bei der betreffenden Zu-
satzver sorgungskasse ein schriftlicher Rentenantrag 
gestellt wird. Der Antrag ist innerhalb einer Frist von 

drei Kalendermonaten, nachdem die Anspruchsvoraus-
setzungen für eine Betriebsrente erfüllt sind, zu stel-
len. Geht der Antrag später ein, wird die Betriebsrente 
erst ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag eingeht.

5.1.3 Eintritt des Versicherungsfalls

  •  bei Versicherten, die in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung pflichtversichert sind

    Als weitere Voraussetzung für den Leistungsbezug ist 
es notwendig, dass der Versicherungsfall eingetreten 
ist. Bei Versicherten in der Zusatzversorgung, die in 
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert 
sind, tritt der Versicherungsfall am Ersten des Monats 
ein, von dem an ein Anspruch auf Rente  von der gesetz-
lichen Rentenversicherung wegen Alters als Vollrente 
bzw. wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung 
besteht. Für Pflichtversicherte in der gesetzlichen 
Rentenversicherung löst demnach der Beginn der Ren-
te in der gesetzlichen Rentenversicherung auch den 
Versicherungsfall in der Zusatzversorgungskasse aus.

  •  bei Versicherten, die in der berufsständischen Ver-

sorgungseinrichtung pflichtversichert sind

    Für Mitglieder einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung gilt dieser Zusammenhang nicht, da diese 
in der Regel keine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, sondern eine Rente vom berufsstän-
dischen Versorgungswerk beziehen. 

    Für Mitglieder von berufsständischen Versorgungsein-
richtungen ist der Leistungsbezug aus der Zusatzver-
sorgungskasse nicht an den Leistungsbezug der be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung gekoppelt. 
Um die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente von 
der Zusatzversorgungskasse zu erfüllen, ist es daher 
nicht notwendig, dass auch eine Leistung vom berufs-
ständischen Versorgungswerk bezogen wird. Umge-
kehrt kann es aber auch sein, dass bereits eine Leis-
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kassen richten sich aber auch hier nach den Regelalters-
grenzen, wie sie in der gesetzlichen Rentenversicherung 
gelten, und nicht nach den Regelaltersgrenzen, wie sie in 
den Satzungen der zuständigen berufsständischen Versor-
gungseinrichtung festgelegt sind.

In der gesetzlichen Rentenversicherung wurde bereits im 
Jahr 2007 begonnen, die Regelaltersgrenze vom 65. Lebens-
jahr stufenweise auf das 67. Lebensjahr hinauszuschieben. 
Bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe zum Beispiel trat 
die Verschiebung der Regelaltersgrenzen zum 01.01.2009 in 
Kraft. In der nachfolgenden Tabelle werden exemplarisch 
beide Regelaltersgrenzen nebeneinander gestellt, um die 
Abweichungen sichtbar zu machen.

Aus der oben stehenden Tabelle wird deutlich, dass es 
für die meisten Geburtsjahrgänge unterschiedliche Regel-

RECHTLICHE HINTERGRÜNDE RENTENGEWÄHRUNG DURCH

DIE ZUSATZVERSORGUNGSKASSEN

tung vom Versorgungswerk bezogen wird, aber die 
Voraussetzungen für den Leistungsbezug der Zusatz-
versorgungskasse nicht erfüllt sind. 

    Für Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke 

gelten die gleichen Voraussetzungen wie für die Ver-

sicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung, 

nur dass sie anstelle von Versicherungsjahren in der 

gesetzlichen Rentenversicherung Umlagejahre in der 

Zusatzversorgungskasse nachweisen müssen.

6    Möglichkeiten des vorzeitigen 
Bezuges der Betriebsrente für 
Mitglieder berufsständischer 
Versorgungswerke

Die „Hürden“ für die vorgezogene Altersrente von der 
Zusatzversorgungskasse sind für Mitglieder berufsstän-
discher Versorgungseinrichtungen sehr hoch, weil für eine 
vorgezogene Altersrente nach den Voraussetzungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung oftmals sehr lange Ver-
sicherungs zeiten nachgewiesen werden müssen, die in der 
Regel von den Ärztinnen und Ärzten nicht erfüllt werden. 
Auf diese Einzelheiten soll in diesem Zusammenhang nicht 
eingegangen werden. Es wird empfohlen, vor einem Antrag 
auf vorgezogene Altersrente bei der Zusatzversorgungs-
kasse detailliert überprüfen zu lassen, ob die Vorausset-
zungen erfüllt sind.

7   Die Regelaltersrente

Die weit überwiegende Zahl der Ärztinnen und Ärzte wird 
nur die Voraussetzung für die Regelaltersrente in der Zu-
satzversorgungskasse erfüllen. Dazu ist Bedingung, dass 
60 Umlagemonate (5 Jahre) erfüllt sind und rechtzeitig ein 
entsprechender Antrag gestellt wird. Die Zusatzversorgungs-

JAHRGANG
REGELALTERSGRENZE GES RV 
ZUSATZVERSORGUNGSKASSE

REGELALTERSGRENZE
ÄVWL

1946 65 Jahre 65 Jahre

1947 65 Jahre und 1 Monat 65 Jahre

1948 65 Jahre und 2 Monate 65 Jahre

1949 65 Jahre und 3 Monate 65 Jahre und 2 Monate

1950 65 Jahre und 4 Monate 65 Jahre und 4 Monate

1951 65 Jahre und 5 Monate 65 Jahre und 6 Monate

1952 65 Jahre und 6 Monate 65 Jahre und 8 Monate

1953 65 Jahre und 7 Monate 65 Jahre und 10 Monate

1954 65 Jahre und 8 Monate 66 Jahre

1955 65 Jahre und 9 Monate 66 Jahre und 2 Monate

1956 65 Jahre und 10 Monate 66 Jahre und 4 Monate

1957 65 Jahre und 11 Monate 66 Jahre und 6 Monate

1958 66 Jahre 66 Jahre und 8 Monate

1959 66 Jahre und 2 Monate 66 Jahre und 10 Monate

1960 66 Jahre und 4 Monate 67 Jahre

1961 66 Jahre und 6 Monate 67 Jahre

1962 66 Jahre und 8 Monate 67 Jahre

1963 66 Jahre und 10 Monate 67 Jahre

1964 und jünger 67 Jahre 67 Jahre
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alter sgrenzen in der Zusatzversorgungskasse einerseits 
und in der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe andererseits 
gibt. Hier können Ärztinnen und Ärzte Geld „verschenken“, 
wenn sie nicht darauf achten, rechtzeitig bei der Zusatzver-
sorgungskasse einen Rentenantrag zu stellen:

8   Die Rente wegen voller oder 
   teilweiser Erwerbsminderung

Wenn eine Ärztin bzw. ein Arzt berufsunfähig wird, kann, 
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, von der Ärzteversor-
gung eine Berufsunfähigkeitsrente bezogen werden. Dabei 
wird die Fähigkeit beurteilt, ob eine Berufsunfähigkeit als 
Ärztin oder Arzt vorliegt. Der Bezug einer Berufsunfähigkeits-
rente durch die Ärzteversorgung bedeutet aber nicht, dass 
auch ein Anspruch auf Rente wegen voller oder teilweiser Er-
werbsminderung bei der Zusatzversorgungskasse besteht.

Bei der Zusatzversorgungskasse gelten bei einer Er-
werbsminderung die Bedingungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. 

Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen 
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außer-
stande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemei-
nen Arbeitsmarktes mindestens 3 Stunden täglich erwerbs-
tätig zu sein. 

Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen 
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außer-
stande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemei-
nen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich 
erwerbstätig zu sein.

Wenn der Versicherte in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung pflichtversichert ist, zahlt die Zusatzversorgungskasse 
eine Rente wegen voller und teilweiser Erwerbsminderung, 
wenn der Versicherte einen entsprechenden Bescheid der 
gesetzlichen Rentenversicherung vorlegt. 

Da dies bei Mitgliedern von berufsständischen Versor-
gungswerken nicht möglich ist, müssen diese die volle oder 
teilweise Erwerbsminderung durch ein Gutachten eines 
Facharztes nachweisen, der von der Zusatzversorgungs-
kasse bestimmt wird. Die Kosten für die Begutachtung muss 
der Versicherte selbst tragen. 

Es gibt somit für die Ärztin bzw. den Arzt bei der Zusatz-
versorgungskasse keinen Berufsschutz. Er oder sie kann 
auch auf andere Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes 
verwiesen werden.

BEISPIEL:

Ein Arzt, im März 1956 geboren, ist Mitglied der 
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und einer 
Zusatzversorgungskasse.

Er erfüllt die Voraussetzungen für die Regelalters-
rente bei der ÄVWL mit 66 Jahren und 4 Monaten 
(1. August 2022). Zu diesem Zeitpunkt kann er die Re-
gelaltersrente ohne versicherungsmathematische 
Abschläge erhalten.
 
Bei der Zusatzversorgungskasse erfüllt er die Vo-
raussetzungen für den Bezug der Regelaltersrente 
aber bereits mit 65 Jahren und 10 Monaten (1. Februar 
2022), also 6 Monate früher. Er muss demnach bis 
zum April 2022 seinen Antrag bei der Zusatzversor-
gungskasse gestellt haben, um die Betriebsrente ab 
dem 1. Februar 2022 zu erhalten. Stellt er den Antrag 
später, wird die Altersrente erst ab dem Zeitpunkt 
der Antragstellung gezahlt (siehe Ziffer 4.1.2).

Dieser Arzt kann bei der ÄVWL jederzeit einen An-
trag auf vorgezogene Altersrente stellen. Der frü-
hestmögliche Zeitpunkt ist der 1. August 2017. Wenn 
er die Voraussetzungen für eine vorgezogene Alters-
rente bei der Zusatzversorgungskasse nicht erfüllt, 
kann er dort nur, wie oben angegeben, die Regel-
altersrente erst zum 1. Februar 2022 beziehen.

ÄRZTEVERSORGUNG WESTFALEN-LIPPE VERSORGUNGSBRIEF
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Voraussetzung für die Gewährung einer vollen oder teilwei-
sen Erwerbsminderungsrente ist, dass die Wartezeit von 60 
Umlagemonaten erfüllt ist und in den letzten 60 Kalender-
monaten mindestens für 36 Monate Umlagen gezahlt wor-
den sind.

9     Besteuerung der Renten aus 
der Zusatzversorgungskasse

Zur Besteuerung der Renten aus der Zusatzversorgungs-
kasse kann keine allgemeingültige Antwort gegeben werden. 
Soweit es sich um Betriebsrenten handelt, die im Umlage-
verfahren finanziert sind und die Umlagen pauschal oder 
individuell besteuert wurden, wird die Betriebsrente nur mit 
dem Ertragsanteil versteuert. Der Ertragsanteil beträgt bei 
einem Eintritt in die Altersrente mit dem 65. Lebensjahr 18 v. H. 
Dies bedeutet, dass lediglich 18 v.H. der gezahlten Zusatz-
versorgungsrente der Steuer unterworfen werden muss.

Soweit die Umlagen für die Betriebsrente steuerfrei ge-
blieben sind, muss die Betriebsrente selbst nachgelagert 
besteuert werden. Hier gilt die Übergangsregelung nach 
dem Alterseinkünftegesetz, die vorsieht, dass der Besteue-
rungsanteil beginnend im Jahr 2005 mit 50 Prozent kontinu-
ierlich ansteigt, bis bei Renteneintritt im Jahr 2040 ein Be-
steuerungsanteil von 100 Prozent erreicht wird.

10    Krankenversicherungspfl icht
für Betriebsrenten

Die Betriebsrente von den Zusatzversorgungskassen unter-
liegt voll der Krankenversicherungspflicht. Dies bedeutet 
für alle Rentenbezieher, die in einer gesetzlichen Kranken-
kasse pflicht- oder freiwillig versichert sind, dass von den 
Einnahmen aus der Betriebsrente in voller Höhe Kranken-
versicherungsbeiträge geleistet werden müssen.

11    Besondere Regelung für
Chefärztinnen und Chefärzte

Chefärztinnen und Chefärzte gehören zu den Personen, die im 
TVöD von der Versicherungspflicht in der Zusatzversorgungs-
kasse ausgenommen sind. In vielen Fällen ist aber dennoch 
im Arbeitsvertrag eine Teilnahme an der Zusatzversor-
gungskasse vereinbart worden. Diese Versicherten können 
jederzeit wieder aus der Zusatzversorgungskasse „ausstei-
gen“. Bevor dieser Schritt jedoch vorgenommen wird, sollten 
auch die Nachteile eines solchen Ausstiegs bewusst sein.

 
  •  Wenn keine 60 Umlagemonate zurückgelegt wur-

den, ist die Wartezeit nicht erfüllt und es wird 

später keine Betriebsrente gezahlt.

  •  Zwei Jahre nach dem Ausscheiden entfällt der An-

spruch auf volle oder teilweise Erwerbsminderung, 

weil die Voraussetzung für die Erwerbsminde-

rungsrente, nämlich, dass in den letzten 60 Mona-

ten für 36 Monate Umlagen gezahlt worden sein 

müssen, nicht mehr gegeben ist (siehe Ziffer 8).

  •  Mit dem Ausscheiden aus der Zusatzversorgungs-

kasse entfallen sofort bei Eintritt eines Leistungs-

falles die Zurechnungszeiten bis zum 60. Lebens-

jahr (siehe Ziffer 4.2).

12  Fazit

Diese Darstellung zeigt, dass rechtzeitig vor Rentenantrag-
stellung bei der Ärzteversorgung auch bei der Zusatzver-
sorgungskasse abgeklärt werden sollte, ob und ab welchem 
Zeitpunkt ein Anspruch besteht, sonst können dadurch 
finanzielle Einbußen entstehen. Die Voraussetzungen für 
die Rentengewährung bei der Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe können nicht auf die Zusatzversorgungskasse über-
tragen werden.
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Der neue Versorgungsausgleich
Mit dem Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG), das am 01.09.2009 in Kraft getreten 
ist, wurde das Versorgungsausgleichsrecht grundlegend reformiert. Der nachfolgende Artikel soll einen Über-
blick über die wichtigsten Änderungen geben.

1    Gründe für die Änderung 
des Versorgungsausgleichsrechts

Das Versorgungsausgleichsrecht hatte sich in den letzten 
Jahren infolge seiner Unübersichtlichkeit immer mehr zu 
einem Expertenrecht entwickelt. Auch die bei Ehescheidung 
vorgenommenen Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Ent-
wicklung der in den verschiedenen Versorgungssystemen 
erworbenen Anwartschaften entsprachen oft nicht der Rea-
lität. Besonders problematisch war darüber hinaus die Ver-
gleichbarmachung von sogenannten dynamischen und nicht-
dynamischen Anwartschaften durch die sogenannte Bar-
wert-Verordnung. Der Bundesgerichtshof (BGH) forderte 
den Gesetzgeber letztendlich auf, die Barwert-Verordnung 
zu ersetzen, weil dadurch ungerechte Teilungsergebnisse 
entstehen würden. 

Zwar gab es eine Möglichkeit, vor Rentenbeginn durch ein 
Abänderungsverfahren das Urteil über den Versorgungs-
ausgleich, das vielfach schon Jahrzehnte zurücklag, abän-
dern zu lassen. Die Betroffenen machten jedoch von diesem 
Recht, wohl aus Unkenntnis heraus, zu selten Gebrauch, so-
dass auch ein Gerechtigkeitsdefizit vorhanden war.

2    Änderungen im 
neuen Versorgungsausgleich

2.1  Interne Teilung statt Einmalausgleich

Bisher wurden die in der Ehezeit erworbenen Rentenanwart-
schaften durch einen sogenannten Einmalausgleich ausge-
glichen. Dieser Einmalausgleich wurde mit dem neuen 
Recht abgeschafft. Es wird zukünftig in jedem Versorgungs-
system, soweit der Versorgungsträger dies vorsieht, eine 
interne Teilung stattfinden.

BEISPIELE:

Ein Arzt hat in der Ehezeit bei der ÄVWL Rentenan-
wartschaften in Höhe von 1.500 Euro monatlich er-
worben. Die Frau ist keine Ärztin und hat aus der 
Ehezeit Ansprüche gegenüber der gesetz lichen Ren-
tenversicherung in Höhe von 600 Euro.

a) Einmalausgleich (Recht bis zum 31.08.2009):

Erworbene Anwartschaften in der Ehezeit:

Mann (Arzt) Frau (keine Ärztin)

1.500 Euro (ÄVWL) 600 Euro gesetzliche RV
     

Differenz: 900 Euro

-  450 Euro an Frau abgeben + 450 Euro von Mann erhalten

1.050 Euro 1.050 Euro

Nach rechtskräftigem Urteil wurde die Rentenan-
wartschaft des ausgleichspflichtigen Mannes bei der 
ÄVWL gekürzt. Die Anwartschaft von 450 Euro für 
die Frau wurde in Form des Quasisplittings in der 
gesetzlichen Rentenversicherung begründet. Jeder 
Ehepartner hatte nach durchgeführtem Versor-
gungsausgleich nunmehr in der Ehezeit 1.050 Euro 
Rentenanwartschaften. 

b) interne Teilung (Recht ab dem 01.09.2009)

Mann (Arzt) Frau (keine Ärztin)

  750 Euro (ÄVWL)  750 Euro (ÄVWL)

+   300 Euro (gesetzliche RV) +   300 Euro (gesetzliche RV)

  1.050 Euro   1.050 Euro
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2.2   Rentenansprüche für Nichtmitglieder der 
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe

Für die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe bringt das neue 
Versorgungsausgleichsrecht insofern eine Neuerung, weil 
nunmehr auch Personen, die nicht zum ärztlichen Berufs-
stand gehören, Rentenansprüche gegenüber der ÄVWL be-
sitzen, was bisher nicht der Fall war. Der Gesetzgeber hat 
jedoch den Versorgungsträgern im Versorgungsausgleichs-
strukturgesetz die Möglichkeit eingeräumt, die aus dem 
Scheidungsurteil resultierenden Ansprüche der Nichtärzte 
und die Ansprüche der Ärztinnen und Ärzte, die nicht Mit-
glieder der ÄVWL sind, auf die Altersrente zu beschränken. 
Von dieser Gestaltungsmöglichkeit hat die ÄVWL Gebrauch 
gemacht und gewährt den Ausgleichsberechtigten, die nicht 
Mitglieder der ÄVWL sind, nur einen Anspruch auf Alters-
rente. Zum Ausgleich dafür, dass der Leistungsanspruch 

auf die Altersrente beschränkt wird, erhält die Ausgleichs-

berechtigte nach Berechnungen unseres versicherungs-

mathematischen Sachverständigen einen Zuschlag zur 

Altersrente in Höhe von 14 Prozent.

Diese Regelung mit dem Zuschlag zur Altersrente gilt nur, 
wenn die ausgleichsberechtigte Person die Regelalters-
grenze noch nicht erreicht hat. Wird die Ehe erst dann ge-
schieden, wenn die ausgleichsberechtigte Person bereits 
die Regelaltersgrenze erreicht oder überschritten hat, wird 
kein Zuschlag zur Altersrente mehr gewährt.

Die im Beispiel dargestellte Regelung gilt auch dann, 
wenn die oder der Ausgleichsberechtigte eine Ärztin bzw. 
ein Arzt, aber nicht Mitglied bei der ÄVWL ist. Nur wenn die 
oder der Ausgleichsberechtigte Mitglied der ÄVWL ist, wer-
den die vollen Leistungsansprüche in Form des gesamten 
Leistungsrechts der ÄVWL gewährt. In diesem Fall wird der 
Zuschlag zur Altersrente nicht gewährt.

Die im obigen Beispiel genannte Frau ist im Jahr 
1956 geboren. Die Scheidung erfolgt im Dezember 
2009 nach neuem Versorgungsausgleichsrecht. Die 
ausgleichsberechtigte Frau hat Rentenansprüche 
aus dem Scheidungsurteil in Höhe von 750 Euro 
monatlich.

Die Regelaltersgrenze vollendet die Frau gemäß § 9 
der Satzung der ÄVWL mit 66 Jahren und 4 Monaten. 
Mit Vollendung dieses Lebensalters hat die Aus-
gleichsberechtigte einen Anspruch auf Altersrente
in Höhe von 750 Euro plus 14 % Zuschlag = 855 Euro. 

Ein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente bzw. 
Berufsunfähigkeitsrente und Witwerrente ist ausge-
schlossen. Dafür wird der Zuschlag zur Altersrente 
in Höhe von 14 % gewährt.

Es gibt jedoch eine Ausnahme: Für gemeinsame Kin-
der wird auch nach erfolgter interner Teilung noch 
eine volle Halb- bzw. Vollwaisenrente geleistet. 

Nach dem neuen Versorgungsausgleichsrecht erhält 
die Frau im Zuge der internen Teilung Rentenansprü-
che von der ÄVWL in Höhe von 750 Euro vom Ehe-
mann, während der Mann 300 Euro bei der gesetz-
lichen Rentenversicherung aus den Ansprüchen der 
Ehefrau bekommt.

Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass jeder Ehe-
partner in Zukunft Ausgleichsverpflichteter und 
Ausgleichsberechtigter sein wird. Der Ehemann ist 
in der ÄVWL ausgleichsverpflichtet und in der ge-
setzlichen Rentenversicherung Ausgleichsberech-
tigter. Bei der Ehefrau ist es umgekehrt. 
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2.3   Ausschluss des Versorgungsausgleichs bei 
kurzer Ehedauer und bei Geringfügigkeit

Bei einer Ehezeit von bis zu drei Jahren, wobei das Tren-
nungsjahr mitgezählt wird, findet ein Versorgungsausgleich 
nur dann statt, wenn ein Ehepartner dies beantragt.

Haben beide Ehepartner in der Ehezeit etwa gleich hohe 
Anwartschaften erworben und der auszugleichende Wert 
ist gering, so findet ein Versorgungsausgleich nicht statt. 
Allerdings kann das Familiengericht den Versorgungsaus-
gleich dennoch durchführen, wenn er zur Erfüllung von 
Wartezeiten notwendig ist.

2.4  Streichung des sogenannten „Rentnerprivilegs“

Erfolgt die Scheidung erst nach dem Beginn der Rentenzah-
lung, konnte nach dem bisherigen Versorgungsausgleichs-
recht die Kürzung der Rente beim Ausgleichsverpflichteten 
so lange ausgesetzt werden, bis der Ausgleichsberechtigte 
ebenfalls eine Rente bezog. Dieses „Rentnerprivileg“ gibt es 
ab dem 01.09.2009 nicht mehr. Nunmehr erfolgt die Kürzung 
der Rente sofort nachdem das Urteil rechtskräftig gewor-
den ist, unabhängig davon, ob der Ausgleichsberechtigte 
schon Rente bezieht. Die alte Regelung kommt nur dann 
noch zum Tragen, wenn der Scheidungsantrag vor dem 
01.09.2009 gestellt wurde und der Ausgleichsverpflichtete 
vor diesem Zeitpunkt eine Rente bezogen hat.

2.5   Keine oder teilweise Kürzung der Rente bei 
Zahlung von Unterhalt

Im neuen Recht ist die Höhe des an den geschiedenen Ehe-
partner gezahlten Unterhalts von Bedeutung. Auf Antrag der 
ausgleichspflichtigen Person wird die Rente des ausgleichs-
pflichtigen Ehepartners nur in der Höhe des von ihm 
geleisteten Unterhalts nicht gekürzt. Die Entscheidung trifft 
das Familiengericht. Die Aussetzung der Kürzung in Höhe 
des gezahlten Unterhalts bei der ausgleichspflichtigen Per-
son gilt jedoch nur so lange, bis die ausgleichsberechtigte 
Person Rente bezieht. 

Im bisherigen Recht war die Höhe des Unterhalts ohne Be-
deutung, die Rente wurde daraufhin bis zum Rentenbeginn 
des Ausgleichsberechtigten ungekürzt ausgezahlt.

2.6  Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich

Nachdem im bisherigen Recht Vereinbarungen der beiden 
Parteien nur sehr eingeschränkt möglich waren, sind nach 
neuem Recht Vereinbarungen „erwünscht“. Dies bedeutet, 
dass der Versorgungsausgleich vertraglich ganz oder teil-
weise ausgeschlossen werden und eine andere Regelung 
vereinbart werden kann. Diese Verträge müssen notariell 
beurkundet werden und das Familiengericht ist daran ge-
bunden. Es hat allerdings die Vereinbarung einer inhalt-
lichen Kontrolle zu unterziehen, damit keine einseitigen 
Benachteiligungen entstehen.

2.7  Anpassung bei Tod des Ausgleichsberechtigten

Verstirbt der frühere Ehegatte und hat er die Rente aus dem 
Versorgungsausgleich noch keine 36 Monate bezogen, kann 
die Kürzung der Rente bzw. der Rentenanwartschaft beim 
Ausgleichsverpflichteten rückgängig gemacht werden. Die 
gleiche Regelung gilt auch, wenn die ausgleichsberechtigte 
Person verstirbt, ohne eine Rentenleistung bezogen zu haben.

Die Änderung erfolgt auf Antrag und wird mit dem Monat 
wirksam, der auf die Antragstellung des Ausgleichsver-
pflichteten folgt. Liegt die beschriebene Konstellation vor, 
wird quasi der gesamte Versorgungsausgleich rückgängig 
gemacht, d.h., es wird auch die Rentenanwartschaft, die der 
ausgleichsverpflichtete Ehegatte von seinem verstorbenen 
früheren Ehegatten erhalten hat, rückabgewickelt.

3.  Fazit

In dem Artikel sind nur die wichtigsten Regelungen, die für 
unsere Mitglieder von Bedeutung sind, dargestellt. Es han-
delt sich somit nicht um eine vollständige Darstellung des 
neuen Scheidungsrechts.



32

KINDERERZIEHUNGSZEITENRECHTLICHE HINTERGRÜNDE 

Bisherige Rechtslage

Grundsätzlich waren gemäß § 56 Abs. 4 Sozialgesetzbuch VI 
Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke von der 
Anerkennung der Kindererziehungszeiten in der gesetz-
lichen Rentenversicherung ausgeschlossen, sofern sie von 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zugunsten eines berufsständischen Versorgungs-
werkes befreit worden sind.

Aufgrund von Klagen einzelner Mitglieder berufsstän-
discher Versorgungswerke hat das Bundessozialgericht be-
reits im Jahr 2005 und zuletzt am 31.01.2008 (AZ: B 13 R 
64/06 R) entschieden, dass der Ausschluss der Mitglieder 
berufsständischer Versorgungswerke von der Anerkennung 
von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung verfassungswidrig ist, wenn das Versorgungs-
werk keine vergleichbare Leistung wie die gesetzliche Ren-
tenversicherung in ihrem Leistungsrecht vorhält.

Das Bundessozialgericht stellte fest, es sei nachvollzieh-
bar, dass die berufsständischen Versorgungswerke bisher 
noch keine Kindererziehungszeiten wie die gesetzliche Ren-
tenversicherung in ihrem Leistungsrecht verankert hätten, 
da der Bund an sie, anders als an die gesetzliche Rentenver-
sicherung, keine Beiträge für Zeiten der Kindererziehung 
entrichte. 

Die Deutsche Rentenversicherung hat das Urteil des BSG 
anerkannt, was nicht in jedem Fall geschieht. Deshalb ist es 
möglich, dass sich alle betroffenen Mitglieder berufsstän-
discher Versorgungseinrichtungen ihre Kindererziehungs-
zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung anerkennen 
lassen können. Eine entsprechende Antragstellung bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung ist unbedingt erforder-
lich. Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe berichtete im 
letzten Versorgungsbrief Nr. 22 vom November 2008 über 
diese Möglichkeit.

Für Kinder, die vor dem 01.01.1992 geboren wurden, be-
trägt die Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Renten-
versicherung 12 Monate, für Kinder, die nach dem 01.01.1992 
geboren wurden, werden für jedes Kind 36 Monate als Kin-
dererziehungszeit anerkannt. Ob die Voraussetzungen für 

die Anerkennung der Kindererziehungszeiten erfüllt sind, 
richtet sich nach § 56 SGB VI. 

Regelmäßig haben Mitglieder berufsständischer Versor-
gungseinrichtungen, außer den Kindererziehungszeiten, 
keine weiteren Versicherungszeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, da sie von der dortigen Versicherungs-
pflicht befreit wurden. Deshalb führte zwar die Anerken-
nung von Kindererziehungszeiten zu Versicherungszeiten, 
diese reichten aber oftmals nicht aus, um die Wartezeit von 
60 Monaten in der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
erfüllen.

In der gesetzlichen Rentenversicherung hat nur derjeni-
ge Versicherte einen Anspruch auf Regelaltersrente, der die 
allgemeine Wartezeit von 60 Beitragsmonaten erfüllt hat. 

BEISPIEL 1:

Eine Ärztin hat zwei Kinder, die im Jahr 1980 und im 
Jahr 1983 geboren sind. Dies führt zu 24 Versiche-
rungsmonaten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Da sie ansonsten keine Versicherungszeiten in 
der gesetzlichen Rentenversicherung hat, ist die 
Wartezeit von 60 Monaten nicht erfüllt. Deshalb be-
steht kein Anspruch auf Altersrente. Eine freiwillige 
Versicherung, die dazu gedient hätte, die Wartezeit 
von 60 Monaten zu erfüllen, war für diese Ärztin bis-
her ausgeschlossen. Es bestand für sie somit keine 
Möglichkeit, die Wartezeit zu erfüllen. Die Anerken-
nung der Kindererziehungszeiten hätte keinen Ren-
tenanspruch nach sich gezogen.

Diesen Missstand hat die Arbeitsgemeinschaft Be-
rufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) 
beim Gesetzgeber moniert und der Gesetzgeber hat 
darauf reagiert. 

Kindererziehungszeiten in
der gesetzlichen Rentenversicherung 
für Mitglieder berufsständischer
Versorgungseinrichtungen
Neue Nachzahlungsmöglichkeit
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Neue Rechtslage 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch, zur Errichtung einer Versorgungsausgleichskasse 
und anderer Gesetze vom 15.07.2009 hat der Gesetzgeber 
nunmehr Abhilfe geschaffen.

1. Die Anerkennung von Kindererziehungszeiten 
für Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke 
in der gesetzlichen Rentenversicherung wird in 
§ 56 Abs. 4 SGB VI gesetzlich geregelt. 

In Anwendung des § 56 Abs. 4 SGB VI werden Mitgliedern 
berufsständischer Versorgungswerke, die von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu-
gunsten eines berufsständischen Versorgungswerkes be-
freit sind, die Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung anerkannt, wenn sie in ihrem berufs-
ständischen Versorgungswerk keine gleichwertige Aner-
kennung von Kindererziehungszeiten, so wie in der gesetz-
lichen Rentenversicherung, erhalten. 

Die gesetzliche Rentenversicherung hat nach Überprü-
fung des Leistungsrechts der berufsständischen Versor-
gungswerke im Hinblick auf die Anerkennung von Kinder-
erziehungszeiten festgestellt, dass kein berufsständisches 
Versorgungswerk gleichwertige Leistungen wie die gesetz-
liche Rentenversicherung gewährt. Somit können sich alle 
betroffenen Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke 
ihre Kindererziehungszeiten bei der gesetzlichen Renten-
versicherung anerkennen lassen, wenn die Vorausset-
zungen dafür vorliegen.

2. Die Zahlung von freiwilligen Beiträgen zur Erfül-
lung der Wartezeit ist möglich.

Diese Nachzahlungsmöglichkeit ist ein wichtiger Schritt für 
alle Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtun-
gen, die trotz Anerkennung von Kindererziehungszeiten die 
Wartezeit von 60 Monaten nicht erfüllen (siehe Beispiel 1). 
Diese können nunmehr gemäß § 208 SGB VI die allgemeine 
Wartezeit von 60 Monaten durch freiwillige Beiträge auffül-
len. Allerdings ist die Nachzahlung erst dann möglich, wenn 
die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erreicht ist. Weiterhin dürfen auch nicht für mehr 
Monate freiwillige Beiträge gezahlt werden als die Anzahl, 
die zur Erfüllung der Wartezeit fehlen.

BEISPIEL 2:

Die Ärztin im Beispiel 1 ist im Mai 1948 geboren und 
hat zwei Kinder, die 1980 und 1983 geboren sind. Dies 
ergibt 24 Versicherungsmonate in der gesetzlichen 
Rentenversicherung.

Diese Ärztin erreicht die Regelaltersgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung mit 65 Jahren und 
zwei Monaten, d. h. am 01.08.2013. Zu diesem Zeit-
punkt kann sie für 36 Monate freiwillige Beiträge 
leisten, um die Wartezeit von 60 Monaten zu erfüllen, 
um somit einen Rentenanspruch zu haben.
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Lohnt sich die Nachzahlung von frei-
willigen Beiträgen?
(Berechnung auf der Basis der Rechnungsgrößen 
im August 2009)

12 Monate für Kindererziehungszeiten ergeben in der ge-
setzlichen Rentenversicherung seit Juli 2009 einen Renten-
anspruch von 27,20 Euro monatlich. Bei 24 Monaten verdop-
pelt sich der monatliche Rentenanspruch auf 54,40 Euro.

Der freiwillige Mindestbeitrag beträgt im Jahr 2009 mo-
natlich 79,60 Euro. Insgesamt ergäbe sich somit eine Nach-
zahlung von 2.865,60 Euro (79,60 Euro x 36 Monate). Der 
Rentenanspruch, der sich aus der Nachzahlung errechnet, 
beläuft sich, basierend auf den Bezugsgrößen des Jahres 
2009, auf ca. 12,50 Euro monatlich. Somit hätte die Ärztin ei-
nen gesamten Rentenanspruch gegenüber der gesetzlichen 
Rentenversicherung in Höhe von 66,90 Euro monatlich bzw. 
802,80 pro Jahr, die sie ab dem 01.08.2013 beziehen kann. 
Dies bedeutet, in rund 3,5 Jahren ist die freiwillige Nach-
zahlung in Form von Rentenzahlungen zurückgeflossen. 

Noch günstiger wird die Rechnung, wenn gar nur 24 Mo-
nate oder nur 12 Monate bis zur Erfüllung der Wartezeit von 
60 Monaten fehlen, denn bei den Berechnungen muss im-
mer einkalkuliert werden, dass es ohne eine Nachzahlung 
keine Rente von der gesetzlichen Rentenversicherung gibt. 

Nachzahlung auch für Rentenbezieher/
-innen möglich

Interessant an dieser Gesetzesänderung ist weiterhin, dass 
auch Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrich-
tungen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben und 
bereits Rente aus dem Versorgungswerk beziehen, von die-
ser Nachzahlungsmöglichkeit Gebrauch machen können. 
Diese müssen allerdings erst, wenn dies nicht bereits ge-
schehen ist, sich die Kindererziehungszeiten bei der gesetz-
lichen Rentenversicherung anerkennen lassen und die 
Nachzahlung freiwilliger Beiträge, die zur Erfüllung der 

Wartezeit notwendig sind, beantragen. Eine Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung wird dann allerdings nicht 
rückwirkend, sondern nur für die Zukunft gezahlt.

Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen, 
die die Wartezeit von 60 Monaten noch nicht erfüllt haben, 
aber bereits die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erreicht bzw. überschritten haben, sollten 
sich mit einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deut-
schen Rentenversicherung – Bund – in Verbindung setzen.

Auswirkungen auf die 
gesetzliche Krankenkasse

Eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
kann auch Auswirkungen auf die Krankenversicherung der 
Rentenbezieher/-innen haben, die in einer gesetzlichen 
Krankenkasse versichert sind. Wer keine Rente von der ge-
setzlichen Rentenversicherung erhält, kann nach den Vor-
schriften des SGB V nicht in die Krankenversicherung der 
Rentner aufgenommen werden, auch wenn er die sonstigen 
Vorversicherungszeiten erfüllt. Ihm bleibt als Rentenbezie-
her nur die freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Krankenkasse. Die freiwillige Krankenversicherung ist al-
lerdings oftmals teurer als die Krankenversicherung der 
Rentner, weil dort alle Einkünfte, im Gegensatz zur Kran-
kenversicherung der Rentner, einer Beitragspflicht unter-
worfen werden. 

Aus diesem Grund sind sicher in der Vergangenheit auch 
einige Rentenbezieher/-innen von berufsständischen Ver-
sorgungswerken nicht Mitglied in der Krankenversicherung 
der Rentner geworden. Mit dem Bezug einer Altersrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung kann sich diese Ein-
stufung ändern. Hier ist eine Rücksprache mit der Kranken-
kasse zu empfehlen.

KINDERERZIEHUNGSZEITENRECHTLICHE HINTERGRÜNDE 
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Auch beim diesjährigen IPE Real Estate Award in 
Amsterdam am 28. Mai konnte die ÄVWL mit ihrer 
Leis tung im Immobiliensegment die Fachjury überzeu-
gen und sich gegen Konkurrenz wie die BVK, die Go-
thaer, Mercer, ATP und APK durchsetzen. „Dass wir die 
begehrten Preise gegen starke europäische Konkur-
renz gewonnen haben, ist ein großer Erfolg und eine 
weitere Bestätigung für unsere Anlagepolitik“, freute 
sich der Hauptgeschäftsführer der ÄVWL, Dr. Andreas 
Kretschmer. 

Die ÄVWL erhielt mit dem Platin-Award („Best European 
Pension Fund“) die höchste Auszeichnung als bester euro-
päischer institutioneller Immobilieninvestor 2009. Daneben 
wurde die Ärzteversorgung noch mit der Kategorie Gold und 
Silber als bester großer europäischer Immobilieninvestor 
bzw. als bester Immobilien investor in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz ausgezeichnet.

Die Jury der renommierten europäischen Fachzeitschrift 
„Investment & Pensions Europe (IPE)“ würdigte insbesonde-
re die ausgezeichnete Performance der Immobilienanlage, 
die sich vor allem in turbulenten Zeiten als Sicherheits„anker“ 
der Kapitalanlage bewiesen hat. Aber auch der hohe Grad 
der globalen Diversifikation wurde als zentrale Stärke des 
Immobilienportefeuilles der ÄVWL angeführt. Alles in allem 
zeige sich, so die Jury, dass der vorausschauende, stabile 

und innovative Ansatz in der Immobilienanlage der ÄVWL 
einen Beitrag zu Sicherheit und Stabilität leisten kann, ohne 
dabei ausgezeichnete Renditeaussichten opfern zu müssen.

„Die Preise zeigen, dass wir in allen Sparten unserer Ka-
pitalanlage hervorragend aufgestellt sind und dass der 
Schritt zu einer internationaleren Ausrichtung unserer Im-
mobilienanlage richtig war. Dies kommt auch unseren Mit-
gliedern und Rentenbeziehern zugute, indem sie trotz der 
schwierigen Kapitalmarktverhältnisse mit stabilen Renten 
und Rentenanwartschaften rechnen können“, äußerte sich der 
Vorsitzende des Verwaltungsausschusses, Dr. Günter Kloos, 
optimistisch für die zukünftige Entwicklung der ÄVWL.

ÄVWL – Gewinner des 
IPE Real Estate Awards 2009
Der stetige Weg der Immobilienanlage fi ndet erneut hohe Anerkennung im europäischen Vergleich 
und wurde mit Awards in drei Kategorien (Platin, Gold und Silber) ausgezeichnet. 

AKTUELLE MELDUNGEN 

Markus Altenhoff neuer 
Geschäftsführer bei der ÄVWL
Der bisherige Leiter der Abteilung Wertpapiere und Darlehen, Herr Markus 
Altenhoff, wurde vom Vorstand der Ärztekammer Westfalen-Lippe mit Wir-
kung zum 01.10.2009 zum Geschäftsführer „Kapitalanlage“ der Ärzteversor-
gung Westfalen-Lippe bestellt. Seit Juli 2004 hat Herr Altenhoff erfolgreich und 
engagiert wesentlich zum Kapitalergebnis der ÄVWL beigetragen.
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Kooperation beim Thema nachhaltige 
Kapitalanlage am „Finanzplatz“ Münster
Zahnärzteversorgung Westfalen-Lippe und ÄVWL investieren gemeinsam in Timber-Waldfonds

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kapitalanlage 
zwischen den berufsständischen Versorgungswerken 
in Münster ist die Zielsetzung der „Münsteraner Run-
de“, die vor etwas mehr als drei Jahren vom Vorsitzen-
den des Verwaltungsausschusses der ÄVWL, Dr. 
Günter Kloos, initiiert wurde. Dieses informelle Tref-
fen der Präsidenten, Ausschussvorsitzenden und Ge-
schäftsführer der Versorgungswerke hat nunmehr ein 
erstes erfreuliches Ergebnis gebracht.

Die Gremien der Zahnärzteversorgung Westfalen-Lippe ha-
ben beschlossen, sich an einem Timber-Waldfonds, den die 
ÄVWL in Zusammenarbeit mit der renommierten Bera-
tungsgesellschaft Mercer aufgelegt hat, zu beteiligen. 

Der Fonds hat die Aufgabe, in den nächsten Jahren in en-
ger Abstimmung mit der ÄVWL ein breit diversifiziertes, glo-
bales Waldportfolio zusammenzustellen. Die Holz-Invest-
ments tragen die anerkannten Gütesiegel für nachhaltige 
und ökologische Bewirtschaftung und lassen eine stabile 
Rendite erwarten. Investitionen in Holz sind eine langfristige 

Kapitalanlage und werden bei dem zu erwartenden Wachs-
tum der Weltbevölkerung als zukunftsträchtiges und nach-
haltiges Investment angesehen. Zudem verfügt es über eine 
geringe Korrelation zu anderen Assetklassen und ist des-
halb hervorragend zur Optimierung der Kapitalanlage ge-
eignet. 

„Wald ist als nachwachsender Rohstoff eine nachhaltige 
Ressource und hat eine sehr positive CO2-Bilanz. Es freut 
uns besonders, dass wir dieses attraktive Investment ge-
meinsam mit einem Finanzpartner aus Münster bewerk-
stelligen können“, erklärt der Hauptgeschäftsführer der 
ÄVWL, Dr. Andreas Kretschmer. Dr. Günter Kloos glaubt, 
dass diese Kooperation Signalwirkung haben wird und wei-
tere gemeinsame Investitionen folgen werden: „Diese Part-
nerschaften machen Sinn: Sie sparen Kosten und bieten 
Chancen, die ein Partner alleine vielleicht gar nicht wahr-
nehmen könnte. Dies ist übrigens auch die Erfahrung aus 
der Zusammenarbeit der Ärzteversorgung mit der Provin-
zial Nordwest auf dem Gebiet der Immobilienanlage.“

VON LINKS: Dr. Helmut Roth, Hauptgeschäftsführer der Zahnärzteversorgung Westfalen-Lippe, Dr. Andreas Kretschmer, Hauptgeschäftsführer 

der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, Jörg Mengeringhausen, Geschäftsführer der Zahnärzteversorgung Westfalen-Lippe.
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Aktuell und zeitnah 
Der Internetauftritt der ÄVWL

Stets aktuell und informativ präsentiert sich der Inter-
netauftritt der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe. Die 
Homepage ist funktionell und übersichtlich gestaltet 
und bietet den Nutzern alle aktuellen Informationen 
auf einen Blick.

Von den erst kürzlich verabschiedeten Satzungsänderungen 
über internationale Auszeichnungen, die die Ärzteversor-
gung Westfalen-Lippe als beste Altersvorsorgeeinrichtung 
erhalten hat, bis hin zu allgemeinen Merkblättern und For-
mularen bietet die Internetseite ein breites Spektrum an 
Infor mationen. Wenn Sie uns zum Beispiel als Mitglied der 
ÄVWL eine Veränderung des Arbeitgebers etc. mitteilen 

möchten, so können Sie einfach unsere Veränderungsmit-
teilung online nutzen. Damit auch alle Mitglieder und Ren-
tenbezieher aktuell und zeitnah über Neuigkeiten informiert 
werden, haben wir vor zwei Jahren eine News letter-Funktion 
eingerichtet. Wenn Sie den News letter bestellen möchten, 
klicken Sie einfach auf unserer Startseite auf „Newsletter 
abonnieren“. Sie werden dann aufgefordert, Ihren Namen 
und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, an die wir Ihnen dann 
später eine Anmeldebestätigung senden. Darüber hinaus ist 
der gesamte Newsletter im PDF-Format abgelegt und kann 
ausgedruckt werden.

www.aevwl.de

Jedem Mitglied wird Anfang Dezember seine Versor-
gungsabgabe für das Jahr 2010 in einem persönlichen 
Anschreiben übermittelt. Nachfolgend sind die wich-
tigsten Versorgungsabgaben aufgeführt:

Für selbstständige Ärztinnen und Ärzte
Höchstabgabe:

15.194,40 Euro/Jahr  1.266,20 Euro/Monat
Pflichtabgabe:

12.856,80 Euro/Jahr  1.071,40 Euro/Monat

Für angestellte Ärztinnen und Ärzte
Höchstbeitrag zur Deutschen Rentenversicherung 

1.094,50 Euro/Monat

Der Höchstbeitrag ist nur zu zahlen, wenn das rentenversi-
cherungspflichtige Bruttoentgelt die Beitragsbemessungs-
grenze von 5.500 Euro monatlich erreicht bzw. übersteigt. 

Liegt das Bruttoentgelt unter der Beitragsbemessungsgren-
ze, so beträgt der Beitrag 19,9 Prozent des Bruttoentgelts.

Für freiwillige Mitglieder
Freiwillige Mitglieder können im Jahr 2010 einen Beitrag 
wählen, der zwischen der Mindestabgabe (3.506,40 Euro/Jahr 
bzw. 292,20 Euro/Monat) und der Höchstabgabe (15.194,40 
Euro/Jahr bzw. 1.266,20 Euro/Monat) liegt.

Für Teilnehmer an der 
Freiwilligen Zusatzversorgung
Die Freiwillige Zusatzversorgung können alle die Mitglieder 
nutzen, die in der Grundversorgung die Höchstabgabe aus-
geschöpft haben.

Die Teilnehmer der Freiwilligen Zusatzversorgung kön-
nen im Jahr 2010 einen Beitrag wählen, der zwischen der 
Mindestabgabe (3.506,20 Euro/Jahr) und dem Maximal-
beitrag (11.073,60/Jahr) liegt.

Höhe der Versorgungs abgaben 2010
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Immer mehr Mitglieder entscheiden sich für die Freiwillige 
Zusatzversorgung der ÄVWL. Und das aus gutem Grund, 
denn sie trägt dazu bei, die Rentenlücke zu schließen, die 
durch das neue Alterseinkünftegesetz und die damit ver-
bundene nachgelagerte Besteuerung von Alterseinkünften 
entsteht.

Doch die Mitglieder erhalten mit der Freiwilligen Zusatz-
versorgung nicht nur ein zusätzliches, komfortables Polster 
auf ihre Rente, sondern darüber hinaus auch viele Leistungen 
aus einer Hand, die sie sonst über verschiedene Zusatzver-
sicherungen abdecken müssten – z.B. eine Berufsunfähig-
keitsabsicherung oder eine Hinterbliebenenversorgung.

Die Freiwillige Zusatzversorgung ist rentabel und darü-
ber hinaus in der Abwicklung denkbar einfach: Die Mitglieder 
zahlen einen zusätzlichen Beitrag und erhalten eine attrak-
tive Zusatzversorgung aus einer Hand – aus der Hand ihres 
zuverlässigen Versorgungswerkes ÄVWL.

Die Vorteile der Freiwilligen Zusatzversorgung:

•  Sie kann flexibel je nach Geburtsjahrgang zwischen dem 
60. und 70. Lebensjahr in Anspruch genommen werden – 
entsprechend den versicherungsmathematischen Ab- und 
Zuschlägen in Verbindung mit der Rente aus der Grund-
versorgung.

•  Sie können sich jährlich neu entscheiden, ob und mit wel-
chem Beitrag Sie an der Freiwilligen Zusatzversorgung 
teilnehmen möchten.

•  Der Rententabelle liegt ein Rechnungszins von 4 Prozent 
zugrunde.

•  Die Beiträge der Freiwilligen Zusatzversorgung sind im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben steuerlich absetzbar. 
Im Jahr 2009 können 68 Prozent der Beiträge, die in die 
Freiwillige Zusatzversorgung gezahlt werden, steuerliche 
Berücksichtigung finden.

•  Die spätere Rente unterliegt im Gegenzug der nachgela-
gerten Besteuerung und muss – wie die  „normale“ Rente 
auch – ab dem Jahr 2040 in voller Höhe besteuert werden.

•  Die Freiwillige Zusatzversorgung schließt eine Berufsun-
fähigkeitsrente in Höhe von 80 Prozent der zum Zeitpunkt 
des Eintritts der Berufsunfähigkeit erworbenen Zusatz-
rente ein.

•  Zur Alters- und Berufsunfähigkeitsrente wird für jedes be-
rechtigte Kind ein Zuschuss von 10 Prozent der zu gewäh-
renden Zusatzrente gezahlt.

•  Nach dem Tod des Mitglieds erhält die Witwe bzw. der Wit-
wer lebenslang eine Hinterbliebenenrente in Höhe von 60 
Prozent der Mitgliedsrente. Außerdem werden Halbwai-
senrenten in Höhe von 10 Prozent und Vollwaisenrenten in 
Höhe von 30 Prozent für jedes berechtigte Kind gezahlt.

Extravorteil: Die Teilnahme an der Freiwilligen 
Zusatzversorgung ist ohne vorherige Gesundheits-
prüfung möglich.

Unsere Mitglieder können sich jederzeit von unserer Mitglie-
derabteilung beraten und individuelle Vorsorgekonzepte er-
stellen lassen.

Die Freiwillige Zusatzversorgung können alle Mitglieder der ÄVWL nutzen, die in der Grund-
versorgung die Höchstabgabe ausgeschöpft haben. Mit flexibler Beitragsgestaltung profitieren 
die Mitglieder von umfangreichen Leistungen.

Die Freiwillige Zusatzversorgung
der ÄVWL
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Nachgelagerte Besteuerung
von Alterseinkünften verfassungsgemäß
Mit Urteil vom 26. 11. 2008 X R 15/07 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) entschieden, dass es verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden ist, dass der Gesetzgeber die Besteuerung der Alterseinkünfte auf das 
System der nachgelagerten Besteuerung umgestellt hat.

AKTUELLE MELDUNGEN 

Durch das Alterseinkünftegesetz ist die Besteuerung der 
Alterseinkünfte zum 01. 01. 2005 neu geregelt worden. Da-
nach sollen die Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und der berufsständischen Versorgungswerke ebenso 
wie die Beamtenpensionen – nachgelagert – vollständig be-
steuert werden. In der Übergangszeit bis zum Jahr 2040 
wird der steuerpflichtige Anteil der Renten kontinuierlich 
erhöht, wobei für die Höhe des steuerpflichtigen Renten-
anteils das Jahr des Renteneintritts entscheidend ist.

Gegen diese im Vergleich zur „alten“ Ertragsanteilsbe-
steuerung der Renten belastendere Besteuerung hatte ein 
selbstständig tätiger Rechtsanwalt geklagt, der seit 2001 
jeweils eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
und eine Rente aus dem Rechtsanwaltsversorgungswerk 
bezieht. Seiner Meinung nach verstößt die gleiche Besteue-
rung seiner Altersrenten im Vergleich zur Besteuerung ei-
ner Altersrente eines früheren angestellten Rentners gegen 

den Gleichheitsgrundsatz, da seine früher geleisteten Al-
tersvorsorgeaufwendungen eine geringere steuerliche Ent-
lastung erfahren hätten.

Mit seiner Entscheidung hat der BFH die Umstellung auf 
die nachgelagerte Besteuerung von Alterseinkünften ver-
fassungsrechtlich für zulässig gehalten. Dies gilt nach sei-
ner Auffassung auch für die Übergangsregelung des Alters-
einkünftegesetzes. Es handele sich hierbei um die Regelung 
komplexer Lebenssachverhalte, bei denen dem Gesetzgeber 
gröbere Typisierungen und Generalisierungen zugestanden 
werden müssten. Vor diesem Hintergrund begegne die Be-
steuerung der Renteneinkünfte eines vormals Selbstständi-
gen im Rahmen der Übergangsregelung keinen verfassungs-
rechtlichen Bedenken, sofern nicht – wie im Streitfall – 
gegen das Verbot der Doppelbesteuerung verstoßen werde.

PRESSETEXT des Bundesfi nanzhofes vom 07.01.2009

Herr Diplom-Mathematiker Hans-Jürgen Knecht ist am 22.09.2009 im Alter 
von 59 Jahren verstorben.

Hans-Jürgen Knecht war seit 1993 als versiche rungsmathematischer Sach-
verständiger Mitglied des Verwaltungsausschusses der Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe. Die ÄVWL konnte aus der Fülle seiner Erfahrungen, die 
er sich in der privaten Versicherungswirtschaft und in der Wirtschaftsprü-
fung angeeignet hatte, profitieren. Mit seinem ausgewogenen Urteil hat er 
den Gremien immer zur Seite gestanden.

Wir trauern um eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Die Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe wird Herrn Knecht ein ehrendes Andenken bewahren.

Trauer um Diplom-Mathematiker 
Hans-Jürgen Knecht

AKTUELLE MELDUNGEN 

Rücksendung der Rentenjahres bescheinigung
bis zum 12.02.2010
Ende Dezember erhalten unsere Rentner/-innen, wie in jedem Jahr, die Mitteilung über die Höhe der Rente ab dem 
01.01.2010. Gleichzeitig mit dieser Mitteilung wird eine Rentenjahresbescheinigung übersandt, auf der durch Un-
terschrift bestätigt werden muss, dass die Voraussetzungen für die Rentenzahlungen nach wie vor bestehen. Die 
Unterschrift muss nicht beglaubigt sein, sodass um eine schnelle Rücksendung bis zum 12.02.2010 gebeten wird.
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Alte Fassung

§ 3 Kammerversammlung

(1) 1Die Kammerversammlung hat folgende Aufgaben:
   5.  Die Beschlussfassung über eine Änderung der Versor-

gungsabgabe und der Versorgungsleistung sowie die 
jährliche Festsetzung des Bemessungsmultiplikators 
gemäß § 11 Abs. 5, jede andersartige Verbesserung 
der Versorgungsleistungen gemäß § 30 Abs. 4 und die 
Anpassung der laufenden Renten gemäß § 30 Abs. 5.

§ 5 Verwaltungsausschuss

(1) 1 Der Verwaltungsausschuss besteht aus 8 Mitgliedern, 
von denen 5 der Versorgungseinrichtung angehören 
müssen. 2Je ein weiteres Mitglied muss die Befähigung 
zum Richteramt haben, die Prüfung eines Diplom-Ma-
thematikers oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt 
haben, auf dem Gebiete des Bank- und Hypotheken-
wesens erfahren sein.

§ 21 Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen

(1) 1 Werden Ehepartner geschieden, die beide Mitglieder 
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe sind oder waren, 
findet Realteilung gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Regelung von Härten im Versorgungsaugleich vom 
21. 02. 1983 (BGBl. I S. 105) statt, in dem zulasten des 
Anrechts des ausgleichspflichtigen Ehegatten für den 
ausgleichsberechtigten Ehegatten ein Anrecht begrün-
det wird. 2Realteilung findet auch statt, wenn der aus-
gleichsberechtigte Ehegatte als Mitglied einer ande-
ren Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung an-
gehört oder angehört hat, mit der die Ärzteversorgung 

Neue Fassung

§ 3 Kammerversammlung

(1) 1Die Kammerversammlung hat folgende Aufgaben:
   5.  Die Beschlussfassung über eine Änderung der Versor-

gungsabgabe und der Versorgungsleistung sowie die 
jährliche Festsetzung des Bemessungsmultiplikators 
gemäß § 11 Abs. 9, jede andersartige Verbesserung 
der Versorgungsleistungen gemäß § 30 Abs. 4 und die 
Anpassung der laufenden Renten gemäß § 30 Abs. 5.

§ 5 Verwaltungsausschuss 

(1)   1Der Verwaltungsausschuss besteht aus 8 Mitgliedern, 
von denen 5 der Versorgungseinrichtung angehören 
müssen. 2Zu wählen sind mindestens zwei im Kranken-

haus angestellte Ärzte und mindestens zwei in der kas-

senärztlichen Versorgung uneingeschränkt tätige Ärzte. 
3Je ein weiteres Mitglied muss die Befähigung zum Rich-
teramt haben, die Prüfung eines Diplom-Mathematikers 
oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt haben, auf dem 
Gebiete des Bank- und Hypothekenwesens erfahren sein.

 
§ 21 Versorgungsausgleich

(1)  1Ist ein Mitglied in einem Versorgungsausgleichsver-

fahren ausgleichspflichtig, findet die interne Teilung 

nach Maßgabe des Versorgungsausgleichsgesetzes 

und der ergänzenden Regelungen dieser Satzung statt.

Satzungsänderungen

VERSORGUNGSBRIEF

AUSGABE 23 / NOVEMBER 2009



42

SATZUNGSÄNDERUNGEN

ZUM  01.01.2009

Westfalen-Lippe einen Überleitungsvertrag gemäß 
§ 18 Abs. 3 geschlossen hat.

(2)  1Erfolgt der Versorgungsausgleich nach § 1 Abs. 3 des 
Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsaus-
gleich (Quasi-Splitting), wird nach Rechtskraft der Ent-
scheidung des Familiengerichtes das Anrecht des Mit-
gliedes entsprechend gekürzt.

(3)  1Aufgrund einer mit Zustimmung der Versorgungsein-
richtung getroffenen und vom Familiengericht geneh-
migten Vereinbarung kann für ein ausgleichsberech-
tigtes Mitglied der Versorgungsausgleich durch Leistung 
von Versorgungsabgaben erfolgen.

(4)  1Das ausgleichspflichtige Mitglied kann seine aufgrund 
des Versorgungsausgleichs gekürzte Rentenanwart-
schaft durch zusätzliche Zahlung wieder ergänzen.

(5)  1Sind für eine(n) Ausgleichsberechtigte(n) als Folge einer 
rechtskräftigen Entscheidung über den Versorgungs-
ausgleich bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
Versorgungsanwartschaften begründet worden und 
kann nach geltendem Recht der Risikoschutz auf eine 
Altersversorgung beschränkt werden, hat der/die Aus-
gleichsberechtigte aus dem im Wege des Versor-
gungsaugleichs begründeten Anrecht nur einen An-
spruch auf Gewährung einer Altersrente. 2Diese wird 
zum Ausgleich für das nicht abgesicherte Risiko der In-
validität und der Hinterbliebenenversorgung um einen 
Zuschlag erhöht. 3Der zu gewährende Zuschlag wird 
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen er-
rechnet.

(6)  1Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, Richt-
linien zur Durchführung des Versorgungsausgleichs zu 
erlassen.

§ 30

(4)  1Die Erhöhung des Bemessungsmultiplikators gemäß 
§ 11 Abs. 5 sowie jede andersartige Verbesserung der 
Ver sorgungsleistungen sind durchzuführen, wenn die 
versicherungsmathematische Bilanz derartige Maß-

(2)  1Hat das Familiengericht ein Anrecht in Höhe des Aus-

gleichswerts für die ausgleichsberechtigte Person 

rechtskräftig begründet, wird die Rentenanwart-

schaft bzw. die Rente der ausgleichspflichtigen Per-

son (Mitglied) um den Ausgleichswert gekürzt und der 

ausgleichsberechtigten Person zugeteilt. 2Sind die 

Geschie denen beide Mitglieder der Ärzteversorgung 

Westfalen-Lippe und sind derer beider Anrechte in-

tern geteilt, findet der Ausgleich nach Verrechnung 

statt. Durch die interne Teilung wird eine Mitglied-

schaft für die ausgleichsberechtigte Person, die nicht 

Mitglied bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist, 

nicht begründet.

(3)  1Bei der internen Teilung ist der Anspruch der 

ausgleichs berechtigten Person, die nicht Mitglied der 

Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist, auf die Alters-

rente nach § 9 beschränkt. 2Der Anspruch erhöht sich 

hierfür um 14 v.H., es sei denn, dass die ausgleichsbe-

rechtigte Person zum Ende der Ehezeit das Lebensalter 

für die Gewährung einer Regelaltersrente vollendet hat. 
3Für gemeinsame Kinder der Ehegatten besteht aus dem 

durch die interne Teilung begründeten Anrecht Anspruch 

auf Waisenrechte nach § 15 in Höhe von 10 v.H. für Halb-

waisen und 30 v.H. für Vollwaisen.

(4)  1Das ausgleichspflichtige Mitglied kann seine aufgrund 
des Versorgungsausgleichs gekürzte Rentenanwart-
schaft ganz oder teilweise durch zusätzliche Zahlungen 
wieder ergänzen. 2Die Höhe des Kapitalbetrages zur 

Wiederauffüllung der gekürzten Rentenanwartschaft 

ist abhängig vom Jahr der Einzahlung unter Zugrunde-

legung der satzungsmäßigen Bestimmungen.

(5)  1Erfolgt der Versorgungsausgleich nach dem Gesetz 

zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich 

(VAHRG), gilt § 21 in der bis zum 31. August 2009 

geltenden Fassung.

(6)  1Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, Richt-
linien zur Durchführung des Versorgungsausgleichs zu 
erlassen.

§ 30

(4)  1Die Erhöhung des Bemessungsmultiplikators gemäß 
§ 11 Abs. 9 sowie jede andersartige Verbesserung der 
Ver sorgungsleistungen sind durchzuführen, wenn die 
versicherungsmathematische Bilanz derartige Maß-

Alte Fassung Neue Fassung

AKTUELLE MELDUNGEN 
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ANLAGE 3: FREIWILLIGE ZUSATZVERSORGUNG DER ÄRZTE VERSORGUNG WESTFALEN-LIPPE

UMRECH NUNGSTABELLE ZUM  VERSORGUNGSAUSGLEICH

ALTER 
BEI ENDE 
EHEZEIT

KAPITALWERT 
FÜR 100 EURO 
MTL. AR

MTL. AR 
FÜR 100 EURO 
KAPITALWERT

ALTER 
BEI ENDE 
EHEZEIT

KAPITALWERT 
FÜR 100 EURO 
MTL. AR

MTL. AR 
FÜR 100 EURO 
KAPITALWERT

ALTER 
BEI ENDE 
EHEZEIT

KAPITALWERT 
FÜR 100 EURO 
MTL. AR

MTL. AR 
FÜR 100 EURO 
KAPITALWERT

20 3.097 3,229 36 5.772 1,732 52 10.623 0,9413

21 3.221 3,105 37 5.999 1,667 53 11.033 0,9064

22 3.349 2,986 38 6.234 1,604 54 11.458 0,8728

23 3.483 2,871 39 6.477 1,544 55 11.899 0,8404

24 3.621 2,761 40 6.730 1,486 56 12.358 0,8092

25 3.766 2,656 41 6.993 1,430 57 12.834 0,7792

26 3.916 2,554 42 7.265 1,376 58 13.331 0,7501

27 4.071 2,456 43 7.547 1,325 59 13.849 0,7221

28 4.233 2,362 44 7.841 1,275 60 14.391 0,6949

29 4.401 2,272 45 8.145 1,228 61 14.959 0,6685

30 4.576 2,185 46 8.461 1,182 62 15.556 0,6428

31 4.757 2,102 47 8.789 1,138 63 16.186 0,6178

32 4.945 2,022 48 9.129 1,095 64 16.852 0,5934

33 5.140 1,945 49 9.482 1,055 65 17.559 0,5695

34 5.343 1,872 50 9.849 1,015 66 18.310 0,5462

35 5.554 1,801 51 10.229 0,9776 67 19.112 0,5232

nah men in nennenswertem Umfang zulässt. 2Diese 
Verbesserungen werden von der Kammerversamm-
lung beschlossen und bedürfen der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde.

4.0 Versorgungsausgleich

4.1    1Für den Versorgungsausgleich wird der Ehezeitanteil  

des Anrechts des Mitgliedes in Form eines Kapital-

wertes mithilfe der als Anlage 3 beigefügten Tabelle 

aus dem in der Ehezeit erworbenen Rentenanspruch 

der ausgleichspflichtigen Person ermittelt.

4.2  1Nach Rechtskraft der Entscheidung des Familienge-

richts wird bei der internen Teilung der für das aus-

gleichspflichtige Mitglied ermittelte Kapitalwert um 

den Kapitalwert des Ausgleichsbetrages gekürzt und 

der ausgleichsberechtigten Person, die kein Mitglied 

der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist, der Kapital-

wert des Ausgleichsbetrages als eigener Kapitalwert 

zugeteilt. 2Die Umrechnung des Kapitalwertes in Ren-

tenansprüche erfolgt für Anwartschaften aus der 

Freiwilligen Zusatzversorgung nach der als Anlage 3 

beigefügten Tabelle. 3Sind die Geschiedenen beide 

Mitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, er-

folgt der interne Ausgleich nach Verrechnung der 

Kapitalwerte.

4.3  1Im Fall der Beschränkung auf die Altersrente nach 

§ 21 Abs. 3 der Satzung erhöht sich der Anspruch um 

10,5 v. H.

4.4  1Im Übrigen gelten die Bestimmungen von § 21 der 

Satzung entsprechend.

Alte Fassung Neue Fassung
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Das Alter bei Ende Ehezeit ermittelt sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr des Eheendes und dem Geburtsjahr.

Bedingungen der Freiwilligen Zusatzversorgung

nahmen in nennenswertem Umfang zulässt. 2Diese 
Verbesserungen werden von der Kammerversamm-
lung beschlossen und bedürfen der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde.

4.0 Rückkauf (aufgehoben)

Die Änderungen in § 5 sind am 01.07.2009, die Änderungen in den § 3,21,30 und in den Bedingungen der Freiwilligen Zusatzversorgung sind am 

01.09.2009 in Kraft getreten.
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